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Das Rechnungsjahr 2017 im Überblick – das Wichtigste in Kürze 

� Das ordentliche Ergebnis weist einen Überschuss von rd. 20 Mio. € aus. Gegenüber

der Haushaltsplanung (rd. 6,5 Mio. €) bedeutet dies eine Ergebnisverbesserung um

rd. 13,5 Mio. €.

� Das Sonderergebnis schließt mit einem Überschuss von rd. 1,2 Mio. €, der im

Wesentlichen durch außerplanmäßige Erträge von rd. 2 Mio. € aus der Veräußerung

der Liegenschaft Orbinstraße Bruchsal über dem Buchwert sowie die Korrektur des

Beteiligungsanteils an der Neuen Messe Karlsruhe GmbH & Co. KG entstanden ist.

� In der Ergebnisrechnung konnte der im Rechnungsjahr angefallene

Ressourcenverbrauch wegen des positiven Ergebnisses mehr als erwirtschaftet

werden.

� Die sich aus der Finanzrechnung ergebende Liquidität des Landkreises hat sich

gegenüber der Haushaltsplanung deutlich verschlechtert. Mit einem Zahlungsmittel-

überschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit in Höhe von rd. 8,1 Mio. € (geplant

war ein Zahlungsmittelüberschuss von rd. 14,8 Mio. €) leistet der konsumtive Bereich

im Jahr 2017 nur einen anteiligen Beitrag zur Finanzierung der ordentlichen Tilgung

von Kreditverbindlichkeiten (rd. 8,7 Mio. €) und kann keinen Beitrag zur Finanzierung

der Investitionstätigkeit des Landkreises leisten (rd. 13,1 Mio. €). Die zum 31.12.2017

erforderliche Mindestliquidität (rd. 7,6 Mio. €) wird bei (bereinigten) liquiden

Eigenmitteln in Höhe von rd. -1,2 Mio. € um rd. 8,8 Mio. € unterschritten.

� Die Bilanz beinhaltet die Darstellung des Vermögens des Landkreises und dessen

Finanzierung. Die Werte des Vorjahres wurden – von wenigen betragsmäßig

untergeordneten Feststellungen abgesehen – korrekt fortgeschrieben.

� Die langfristige Verschuldung des Landkreises (ohne Kassenkredite) ist auf

rd. 104,4 Mio. € gesunken. Wegen des zum Jahresende vorhandenen Kassenkredits

in Höhe von rd. 20,1 Mio. € beträgt die Gesamtverschuldung rd. 124,5 Mio. €. Die

Pro-Kopf-Verschuldung (283 €, ohne Eigenbetrieb) liegt immer noch deutlich über

den Durchschnittswerten der Landkreise in Baden-Württemberg (131 €)1.

1 Die statistischen Werte der Pro-Kopf-Verschuldung beinhalten seit 2010 neben den Investitionskrediten auch die Kassenkredite. 
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� Unsere Prüfung hat zu keinen wesentlichen Einwendungen geführt. Der

Jahresabschluss 2017 vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-

sprechendes Bild der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage des Landkreises.

Das Kommunal- und Prüfungsamt empfiehlt dem Kreistag, den Jahresabschluss 2017

gemäß §§ 48 LKrO, 95 b Abs. 1 Satz 2 GemO festzustellen.
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I. Ausgangslage, Prüfungsauftrag

Gemäß Beschluss des Kreistags vom 16.07.2009 wendet der Landkreis Karlsruhe für sein 

Haushalts- und Rechnungswesen seit dem Haushaltsjahr 2010 die Regeln der kommunalen 

Doppik an.  

Der Jahresabschluss 2017 hat die tatsächliche Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage des 

Landkreises darzustellen und enthält deshalb sämtliche Vermögensgegenstände, Schulden, 

Rückstellungen, Rechnungsabgrenzungsposten, Erträge, Aufwendungen, Einzahlungen und 

Auszahlungen (§§ 48 Landkreisordnung – LKrO, 95 Abs. 1 Gemeindeordnung – GemO). Er 

besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Bilanz. Der Jahres-

abschluss ist um einen Anhang zu erweitern und von der Kämmerei durch einen 

Rechenschaftsbericht zu erläutern. Dabei sind u.a. die wichtigsten Ergebnisse des 

Jahresabschlusses und erhebliche Abweichungen der Jahresergebnisse von den 

Haushaltsansätzen darzustellen (§§ 48 LKrO, 95 Abs. 2 GemO; 53, 54 Gemeindehaushalts-

verordnung – GemHVO). 

Gem. §§ 48 LKrO, 95 b Abs. 1 GemO ist der Jahresabschluss innerhalb von sechs Monaten 

nach Ende des Haushaltsjahres aufzustellen und vom Kreistag innerhalb eines Jahres nach 

Ende des Haushaltsjahres festzustellen. Das Kommunal- und Prüfungsamt hat gemäß 

§§ 48 LKrO, 110 GemO innerhalb von vier Monaten nach Aufstellung des Jahresab-

schlusses die örtliche Prüfung durchzuführen und die Ergebnisse in einem Schlussbericht 

zusammenzufassen, der dem Kreistag vorzulegen ist. Der Jahresabschluss 2017 wurde dem 

Kommunal- und Prüfungsamt am 03.05.2018 zur Durchführung der örtlichen Prüfung 

zugeleitet. Um dem Kreistag die Feststellung des Jahresabschlusses vor der Sommerpause 

zu ermöglichen, haben wir in enger Zusammenarbeit mit dem Kämmereiamt bereits im 

Januar 2018 mit den Prüfungsarbeiten begonnen.  

Zur Vermeidung von Wiederholungen wird auf die erneute Darstellung von Ergebnissen, die 

bereits im Rechenschaftsbericht 2017 des Kämmereiamtes erläutert sind, weitestgehend 

verzichtet. Die Erläuterungen wurden vielmehr im Rahmen der Prüfung kritisch hinterfragt 

und bei Bedarf mit der Verwaltung erörtert. 

Im Jahr 2016 hatte die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg (GPA) sowohl eine 

überörtliche Finanzprüfung als auch eine überörtliche Prüfung der Bauausgaben 
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durchgeführt. Die Finanzprüfung steht unmittelbar vor dem Abschluss, nachdem die 

ergänzende Stellungnahme des Landratsamtes zu zwei noch offenen Feststellungen seit 

Ende Februar dem Regierungspräsidium vorliegt. Bei der Bauprüfung hat die Verwaltung auf 

Wunsch der GPA zu einigen Feststellungen ergänzend Stellung genommen. Eine 

abschließende Beurteilung durch GPA bzw. Rechtsaufsichtsbehörde steht noch aus.  

Hinsichtlich der im Rechnungswesen eingesetzten automatisierten Anordnungs- und Fest-

stellungsverfahren hat die Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken (KIVBF) mit 

Teil-Feststellungsbescheinigung vom 06.04.2018 gem. § 11 Abs. 4 Gemeindekassenver-

ordnung (GemKVO) bestätigt, dass die Daten des Haushaltsjahres 2017 ordnungsgemäß 

verarbeitet und gespeichert worden sind und dass die Datenausgabe vollständig und richtig 

ist. 

II. Gegenstand, Art und Umfang der Prüfung

Die Inhalte der Prüfung ergeben sich aus §§ 48 LKrO, 110 GemO. Danach hat das 

Rechnungsprüfungsamt den Jahresabschluss vor der Feststellung durch den Kreistag 

daraufhin zu prüfen, ob 

1. bei den Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen und Auszahlungen sowie bei der

Vermögens- und Schuldenverwaltung nach dem Gesetz und den bestehenden

Vorschriften verfahren worden ist,

2. die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch in vorschriftsmäßiger Weise

begründet und belegt sind,

3. der Haushaltsplan eingehalten worden ist und

4. das Vermögen sowie die Schulden und Rückstellungen richtig nachgewiesen worden

sind.

Entsprechend dieser Aufzählung bezieht sich die Prüfung also auf Ergebnisrechnung, 

Finanzrechnung und Bilanz mit Anhang. Im Vordergrund stehen dabei die Prüfung der 

Ordnungsmäßigkeit und die Beurteilung, ob der Jahresabschluss unter Beachtung der 

Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen ent-

sprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Finanz- und Ertragslage vermittelt. 
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Wir haben deshalb im Zeitraum Januar bis Mai 2018 eine risikoorientierte Prüfung 

durchgeführt und dabei die bei früheren Prüfungen gewonnenen Erkenntnisse mit 

berücksichtigt. Prüfer waren Thorsten Braun, Thiemo Frank, Silke Jung, Klaus Reiser, 

Manfred Rohsaint, Caloling Sun-Haug, Tamara Wehrle und Kerstin Scharmann. Gleichzeitig 

haben wir die Verwaltung bei den Jahresabschlussarbeiten begleitet und unterstützt, um die 

Feststellung des Jahresabschlusses vor der Sommerpause erreichen zu können. 

Wegen der Jahresabschlussprüfung im ersten Halbjahr 2018 konnten im bisherigen 

Jahresverlauf erst wenige Schwerpunktprüfungen in den verschiedenen Bereichen der 

Verwaltung durchgeführt werden. Folgende Prüfungen konnten zum Abschluss gebracht 

bzw. begonnen werden: 

� Begleitende Prüfung einzelner Ausschreibungen für Lieferungen oder Dienstleistungen, 

� Begleitende Bauprüfung bei der Weiterentwicklung des BBZ Ettlingen (insbesondere 
Ausschreibungsunterlagen und -verfahren), 

� Begleitende Bauprüfung bei der Karl-Berberich-Schule Bruchsal, Sanierung Sporthalle, 

� Nachträgliche Bauprüfung bei der Handelslehranstalt Bruchsal, Sanierung Fassade Haus 
A und B, 

� Überleitung in die neuen Entgeltgruppen 9a, 9b und 9c TVöD, 

� Neueinstellung von Beschäftigten nach TVöD Sozial- und Erziehungsdienst, 

� ÖPNV-Betriebskostenabrechnung 2016, 

� Gebühreneinnahmen beim Landwirtschaftsamt und beim Gesundheitsamt, 

� Zuwendungen für sozialpsychiatrische Dienste, 

� Heimerziehung unter Einbeziehung der unbegleiteten minderjährigen Ausländer (UMA), 

� Kostenerstattung für Flüchtlinge und Spätaussiedler, 

� Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz, 

� Bundeserstattung SGB II, 

� Beschaffungen im Asylbereich (Belegprüfung), 

� Betätigungsprüfung (u.a. BRLK, Bequa gGmbH, Energieagentur). 
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Unabhängig davon erfolgten die vorgeschriebenen und beauftragten Prüfungen verschiede-

ner anderer Jahresabschlüsse (Eigenbetrieb Abfallwirtschaft, Fürst-Stirum-Hospitalfonds, 

Großherzoglicher Unterstützungsfonds, Bequa gGmbH und Kommunalanstalt für Wohnraum 

im Landkreis Karlsruhe), die erforderlichen Kassenprüfungen sowie die Prüfung diverser 

Verwendungsnachweise. Daneben ist das Kommunal- und Prüfungsamt mit den Prüfungen 

für den Aufsichtsrat der Kliniken des Landkreises Karlsruhe gGmbH beauftragt. 

III. Kassenprüfungen

Eine unvermutete Kassenprüfung bei der Kreiskasse fand am 20.09.2017 statt. Gem. 

§ 1 GemPrO wurden weitere unvermutete Kassenprüfungen bei Zahlstellen vorgenommen.

Wesentliche Beanstandungen ergaben sich nicht. 

IV. Einhaltung des Haushaltsplans

Die Haushaltssatzung mit dem Haushaltsplan für das Jahr 2017 wurde vom Kreistag am 

26.01.2017 in öffentlicher Sitzung beschlossen. Das Regierungspräsidium Karlsruhe hat die 

Gesetzmäßigkeit mit Erlass vom 06.03.2017 bestätigt.  

Der Kreishaushalt ist in Teilhaushalte entsprechend der inneren Organisation gegliedert und 

wird dementsprechend in Budgets bewirtschaftet, innerhalb derer die Aufwendungen 

grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig sind. Die Ergebnisse der Teilhaushalte im Vergleich 

zu den Ansätzen des Haushaltsplanes sind im Rechenschaftsbericht der Kämmerei 

ausführlich dargestellt. 

Mit der Budgetbewirtschaftung ist eine weitgehende Flexibilisierung des Haushaltsvollzugs 

verbunden. Trotz dieser erweiterten Deckungsfähigkeit (siehe S. 75 des Haushaltsplans) 

wurden über- und außerplanmäßige Aufwendungen bzw. Auszahlungen entsprechend 

§ 84 GemO im Ergebnishaushalt in Höhe von rd. 1,5 Mio. € für Deckensanierungen bei

Kreisstraßen (1 Mio. €) und Personalaufwand (467.100 €) sowie im investiven Bereich 

(Finanzhaushalt) in Höhe von rd. 3,1 Mio. € (insbesondere für Brandschutzmaßnahmen 

beim Gewerblichen Bildungszentrum Bruchsal in Höhe von rd. 1,1 Mio. € und Kredittilgungen 
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in Höhe von rd. 1,8 Mio. €) bewilligt. Dabei wurden die in der Hauptsatzung festgelegten 

Zuständigkeiten eingehalten.  

V. Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung beinhaltet die ergebniswirksamen Vorgänge der Verwaltungstätigkeit. 

Sie ist mit einer handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung vergleichbar. Ihr Ergebnis 

erhöht oder reduziert das Eigenkapital in der Bilanz.  

 Ergebnisrechnung Planansatz 
€ 

Ergebnis 
€ 

Verbesserung (+) 
Verschlechterung (-) 

€ 

Ordentliche Erträge 502.084.681,45 469.030.543,15 - 33.054.138,30

Ordentliche Aufwendungen 495.580.922,90 449.080.340,22 + 46.500.582,68

Ordentliches Ergebnis  6.503.758,55 19.950.202,93 + 13.446.444,38

Außerordentliche Erträge 0,00 1.990.716,44 + 1.990.716,44

Außerordentliche 
Aufwendungen 

0,00 763.668,22 - 763.668,22

Sonderergebnis 0,00  1.227.048,22  1.227.048,22 

GESAMTERGEBNIS  6.503.758,55 21.177.251,15 + 14.673.492,60

Zum ordentlichen Ergebnis zählen regelmäßig wiederkehrende, planbare Erträge und die 

im Zusammenhang mit der gewöhnlichen Verwaltungstätigkeit entstandenen Aufwendungen. 

Hier ergab sich im Jahr 2017 ein Überschuss von 19.950.202,93 €, der in dieser Höhe 

gemäß § 49 Abs. 3 GemHVO den „Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen 

Ergebnisses“ (Position 1.2.1 Passiva) zugeführt wurde. Mit diesem Ergebnis wurde die von 

der kommunalen Doppik geforderte Erwirtschaftung des Ressourcenverbrauchs im Jahr 

2017 erreicht, so dass dem Prinzip der intergenerativen Gerechtigkeit Rechnung getragen 

ist.  
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Die Verbesserung des ordentlichen Ergebnisses im Vergleich zum Haushaltsplan ist im 

Rechenschaftsbericht des Kämmereiamtes ausführlich erläutert. 

Bei unserer Prüfung haben wir wesentliche Positionen der Ergebnisrechnung zusammen mit 

den korrespondierenden Bilanzkonten geprüft. Wie schon bei den früheren Jahresab-

schlüssen haben wir schwerpunktmäßig auch auf die richtige Zuordnung von Erträgen und 

Aufwendungen zu den verbindlich vorgegebenen Konten und zum ordentlichen Ergebnis 

bzw. zum Sonderergebnis sowie auf die periodische Rechnungsabgrenzung geachtet.  

Integrierter Bestandteil dieser Prüfungen war eine stichprobenartige Prüfung der Rechnungs-

belege. Bei dieser formellen Prüfung steht die Frage im Vordergrund, ob die einzelnen 

Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch in vorschriftsmäßiger Weise begründet und 

belegt sind. Hier haben sich keine Beanstandungen grundsätzlicher Art ergeben. Als Teil der 

Belegprüfung haben wir den Jahresabschluss hinsichtlich fehlerhafter Doppelbuchungen 

analysiert und nur eine geringe Fehlerquote festgestellt (siehe Abschnitt IX Nr. 8). 

Beim Sonderergebnis (außerordentliches Ergebnis) handelt es sich um außergewöhnliche, 

unregelmäßig auftretende und im Allgemeinen nicht planbare Aufwendungen und Erträge. 

Das im Jahresabschluss 2017 ausgewiesene positive Sonderergebnis von 1.227.048,22 € 

resultiert insbesondere aus außerplanmäßigen Erträgen von rd. 2 Mio. € aus der 

Veräußerung der Liegenschaft Orbinstraße Bruchsal über dem Buchwert. Dagegen stehen 

außerplanmäßige Abschreibungen in Höhe von insgesamt  rd. 754.000 €. Den größten Anteil 

hieran haben die Korrektur des Beteiligungswertes bei der Neuen Messe Karlsruhe GmbH & 

Co. KG (rd. 336.000 €) entsprechend des anteiligen Verlustes sowie der Abbruch eines 

bilanzierten Gebäudes (rd. 179.000 €). Der Überschuss beim Sonderergebnis wurde den 

„Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses“ (Position 1.2.2 Passiva) zugeführt. 

Die nach § 49 Abs. 4 GemHVO erforderliche Erläuterung findet sich im Anhang zur Bilanz. 
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VI. Finanzrechnung

Auf den Konten der Finanzrechnung werden die kassenwirksamen Vorgänge des 

Rechnungsjahres fortlaufend dokumentiert. Die Finanzrechnung gibt damit einen Überblick 

über die Liquidität des Landkreises. Der sich als Saldo ergebende Endbestand an 

Zahlungsmitteln am Jahresende muss mit den liquiden Mitteln unter Position 1.3.8 der Bilanz 

übereinstimmen, was unter Berücksichtigung der Handvorschüsse gegeben ist. 

Im Unterschied zur handelsrechtlichen Kapitalflussrechnung wird die Finanzrechnung 

ganzjährig geführt und nicht nachträglich abgeleitet. In ihr werden die tatsächlich erhaltenen 

Einzahlungen und tatsächlich geleisteten Auszahlungen, getrennt nach laufender 

Verwaltungstätigkeit, Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit ausgewiesen. 

Darüber hinaus enthält die Finanzrechnung sämtliche Einzahlungen und Auszahlungen aus 

haushaltsfremden Vorgängen (durchlaufende Posten). 

Die Entwicklung der Finanzrechnung im Vergleich zur Haushaltsplanung ist im 

Rechenschaftsbericht des Kämmereiamtes ebenfalls dargestellt. Der Endbestand an 

Zahlungsmitteln am Jahresende hat sich im Jahr 2017 durch die negative Veränderung 

des Finanzierungsmittelbestandes im haushaltsrelevanten Bereich (rd. -4,7 Mio. €) und den 

negativen Saldo im haushaltsunwirksamen Bereich (rd. -5,9 Mio. €) von rd. 17,5 Mio. €  am 

Ende des Vorjahres auf rd. 6,9 Mio. € verschlechtert. Gleichzeitig konnte aber die langfristige 

Verschuldung um rd. 5,7 Mio. reduziert werden.  

Was von dem Zahlungsmittelbestand am Jahresende tatsächlich als liquide Eigenmittel zur 

Verfügung steht, findet sich im Anhang zur Bilanz, wo gem. § 53 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO die 

Entwicklung der Liquidität dargestellt ist und der Mindestliquidität gem. § 22 Abs. 2 

GemHVO gegenübergestellt wird. Nach dem Ergebnis unserer Prüfung sind die bereinigten 

liquiden Mittel zum Jahresende korrekt ausgewiesen. 
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Es ergibt sich folgende zahlenmäßige Darstellung: 

 Finanzrechnung Planansatz 
€ 

Ergebnis 
€ 

Verbesserung (+) 
Verschlechterung (-) 

€ 

Einzahlungen  
aus lfd. Verwaltungstätigkeit 

499.747.781,45 445.678.195,69 - 54.069.585,76

Auszahlungen  
aus lfd. Verwaltungstätigkeit 

484.952.022,90 437.571.707,45 + 47.380.315,45

Zahlungsmittelüberschuss 
aus lfd. Verwaltungstätigkeit 

14.795.758,55  8.106.488,24 - 6.689.270,31

Einzahlungen  
aus Investitionstätigkeit 

 7.698.648,00 5.994.373,30 - 1.704.274,70

Auszahlungen  
aus Investitionstätigkeit 

17.056.000,00 13.122.546,46 + 3.933.453,54

Saldo aus 
Investitionstätigkeit 

- 9.357.352,00 - 7.128.173,16 + 2.229.178,84

Einzahlungen  
aus Finanzierungstätigkeit 

6.886.000,00 3.000.000,00 - 3.886.000,00

Auszahlungen  
aus Finanzierungstätigkeit 

6.886.000,00 8.724.044,45 - 1.838.044,45

Saldo  
aus Finanzierungstätigkeit 

 0,00 - 5.724.044,45 - 5.724.044,45

Veränderung 
Finanzierungsmittelbestand 

 5.438.406,55 - 4.745.729,37 - 10.184.135,92

Saldo aus haushalts- 
unwirksamen Vorgängen 

- - 5.881.796,38 - 5.881.796,38

Endbestand an 
Zahlungsmitteln am Jahres-
ende  

- + 6.889.036,90 - 

Zahlungsmittelbestand zum 
Jahresbeginn 

- + 17.516.562,65 - 

Zur Ermittlung der tatsächlichen Liquidität ist der Endbestand an Zahlungsmitteln zum 

Jahresende wie folgt zu bereinigen: 

Endbestand an Zahlungsmitteln zum Jahresende 6.889.036,90 € 

+ Geldanlagen 11.600.000,00 € 

- Kassenkredite/in Anspruch genommene Mittel des AWB 20.091.605,51 € 

= liquide Eigenmittel zum Jahresende - 1.602.568,61 €

- übertragene Ermächtigungen für Auszahlungen („Haushaltsreste“) 3.465.454,00 €

+ nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen 3.886.000,00 €

= bereinigte liquide Eigenmittel zum Jahresende - 1.182.022,61 €
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Gem. § 22 Abs. 2 GemHVO soll sich der Bestand an liquiden Mitteln ohne Kassenkredit-

mittel auf mindestens 2 % der Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit 

nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre belaufen. Diese 

Mindestliquidität liegt für den Landkreis Karlsruhe bei rd. 7,6 Mio. € und wird somit um  

rd. 8,8 Mio. € unterschritten. Noch nicht berücksichtigt sind dabei die bilanzierten Rück-

stellungen in Höhe von rd. 2,3 Mio. €, die ggf. zusätzlich finanziert werden müssen und damit 

die Liquidität weiter belasten. Zu beachten ist auch, dass die in der bilanzierten Überschuss-

rücklage enthaltene Liquidität bereits in der Vergangenheit – dem Wunsch des Kreistags 

entsprechend – zur Ergebnisverbesserung und damit Stabilisierung der Kreisumlage sowie 

zur Finanzierung von Investitionen beigetragen hat und damit nicht in der unter der 

Bilanzposition 1.2.1 Passiva ausgewiesenen Höhe kassenmäßig zur Verfügung steht.  

 

Allerdings stellt diese Betrachtung nur eine Momentaufnahme zum Bilanzstichtag 31.12.2017 

dar. Die Liquidität hat sich in der Folge wesentlich verbessert, nachdem das Land Baden-

Württemberg im April 2018 die vom Landkreis vorfinanzierten Aufwendungen und 

Investitionen für die Flüchtlingsunterbringung des Jahres 2016 zu 80 % (rd. 15,9 Mio. €) 

erstattet hat. Mit dem Eingang weiterer rd. 2,1 Mio. € aus der Spitzabrechnung 2015 

(restliche 20%) wird im 3. Quartal 2018 gerechnet. Der Restbetrag von rd. 3,4 Mio. € aus der 

Spitzabrechnung 2016 könnte bei optimalem Verlauf Ende 2018 eingehen.  

 

Das Regierungspräsidium Karlsruhe hat bei der Genehmigung des Haushaltsplans 2017  

darauf hingewiesen, dass der Landkreis „weiterhin aufgerufen bleibt, seinen 

Konsolidierungskurs mit dem Ziel fortzusetzen, seine Liquidität entsprechend § 22 GemHVO 

zu verbessern und auf einen Abbau seiner bestehenden Verschuldung hinzuwirken, um 

seine finanzielle Handlungsfähigkeit zu erhalten und die stetige Erfüllung seiner Aufgaben zu 

sichern.“ 

 

 

VII. Bilanz  

 
Die Bilanz des Landkreises beinhaltet wie eine kaufmännische Bilanz die Gegenüberstellung 

von Vermögen und dessen Finanzierung. Sie ist in Kontoform aufzustellen (§ 52 GemHVO).  

 

Die Schlussbilanz 2017 wurde am 04.05.2018 von Herrn Landrat Dr. Schnaudigel 

unterzeichnet und dem Kommunal- und Prüfungsamt zur Prüfung vorgelegt. Sie ist diesem 



Kommunal- und Prüfungsamt Schlussbericht Jahresabschluss 2017 

12 

Schlussbericht als Anlage beigefügt. Wie im Vorjahr hat die Verwaltung (bis auf drei 

Ausnahmen) darauf verzichtet, Bilanzpositionen mit Nullwerten auszuweisen. Dies dient der 

Übersichtlichkeit und ist nicht zu beanstanden. 

Wir haben alle Positionen der Schlussbilanz 2017 einzeln geprüft und die zu jeder einzelnen 

Position gefertigten Prüfungsvermerke der Kreisverwaltung zukommen lassen.  

Die einzelnen Bilanzpositionen stellen sich wie folgt dar: 

1. Aktiva

1 Vermögen 

1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 720.328,44 €

Der zum Jahresende 2017 ausgewiesene Betrag von 720.328,44 € beinhaltet EDV-Lizenzen 

und Software. Gegenüber 2016 ergab sich im Saldo aus unterjährigen Zugängen und 

planmäßigen Abschreibungen eine Reduzierung um rd. 69.000 €.  

1.2 Sachvermögen 

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte  1.843.753,53 € 

Der korrekt bilanzierte Wert hat sich gegenüber 2016 durch die Umbuchung (Aktivtausch) 

eines ursprünglich bebauten Grundstücks von der Bilanzposition 1.2.2 Bebaute Grundstücke 

um rd. 250.000 € erhöht. Ein Grundstückserwerb fand nicht statt.  

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte      113.514.508,03 €

Auf dieser (größten) Bilanzposition sind die bebauten Grundstücke mit einem Gesamtwert 

von 113.514.508,03 € korrekt nachgewiesen. Den wertmäßig größten Anteil hieran hat das 

Verwaltungsgebäude des Landratsamtes in der Beiertheimer Allee 2 mit rd. 24,6 Mio. €, 

gefolgt von verschiedenen Schulgebäuden in Bruchsal, Bretten und Ettlingen. 

Im Vergleich zum Vorjahr ist saldiert eine Vermögensabnahme von rd. 2,6 Mio. € zu ver-

zeichnen. Wesentliche Zugänge sind auf die grundlegende Sanierung von Gebäuden zur 

Verwendung als Gemeinschaftsunterkunft (rd. 900.000 €) und auf Baumaßnahmen an 

Schulen (rd. 2,6 Mio. €), insbesondere Brandschutzmaßnahmen, zurückzuführen. Wesent-

liche Abgänge ergaben sich aus planmäßigen Abschreibungen von rd. 4,7 Mio. € und aus 

der Veräußerung des Verwaltungsgebäudes in der Orbinstraße in Bruchsal (Restbuchwert 
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rd. 800.000 €), die zu einem außerordentlichen Ertrag von rd. 2 Mio. € führte (siehe oben 

Abschnitt V, Sonderergebnis). 

1.2.3 Infrastrukturvermögen  41.725.978,44 € 

Die Position „Infrastrukturvermögen“ mit einem Gesamtbetrag von 41.725.978,44 € besteht 

aus den – für den Landkreis Karlsruhe relevanten – Teilen: 

• Straßen, Wege, Plätze, Verkehrslenkungsanlagen,

• Grund und Boden des Infrastrukturvermögens,

• Brücken, Tunnel und ingenieurbauliche Anlagen („Bauwerke“),

• Abwasserbeseitigungsanlagen,

• sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens.

Gegenüber 2016 ergibt sich saldiert eine Vermögenszunahme um rd. 250.000 €. Den 

Vermögenszugängen von rd. 1,5 Mio. € durch Investitionen (z.B. Brücken auf den Kreis-

straßen K 3522 bei Mingolsheim und K 3512 bei Flehingen) stehen Abgänge von insgesamt 

rd. 1,2 Mio. € (insbesondere durch planmäßige Abschreibungen) gegenüber. 

1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden 8.216.101,81 €

Die Bilanzposition hat sich gegenüber dem Vorjahr um rd. 13 Mio. € reduziert. Bei Zugängen 

von rd. 500.000 € wegen Baumaßnahmen bei Gemeinschaftsunterkünften waren Abgänge 

von rd. 13,4 Mio. € zu verzeichnen. Diese deutliche Reduzierung ist neben den planmäßigen 

Abschreibungen (rd. 600.000 €) auf die Übertragung der Mietereinbauten im Zusammenhang 

mit der Ertüchtigung von angemieteten Gemeinschaftsunterkünften auf die neu gegründete 

Kommunalanstalt für Wohnraum im Landkreis Karlsruhe (KWLK) zurückzuführen 

(rd. 12,7 Mio. €). Diese ersetzt den vom Landkreis investierten Betrag jährlich in Höhe der 

anfallenden Abschreibungen. 

1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 363.462,20 €

Die Schlussbilanz 2017 weist Kunstgegenstände im unveränderten Gesamtwert von 

363.462,20 € aus. Die bereits für 2017 angemahnte Überprüfung der Inventarliste steht noch 

aus. 
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1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge  2.173.600,30 €

Bei dieser Bilanzposition sind 2.173.600,30 € ausgewiesen, die sich auf Fahrzeuge 

(1.263.217,86 €), Maschinen (348.179,15 €) und technische Anlagen (562.203,29 €) 

verteilen. Den Neuanschaffungen (insbesondere Fahrzeuge und Maschinen für die 

Straßenmeistereien, rd. 584.000 €) stehen Abgänge durch planmäßige Abschreibungen und 

Aussonderungen (rd. 395.000 €) entgegen, so dass sich die Position gegenüber 2016 um 

rd. 189.000 € erhöhte. Diverse Aussonderungen von Anlagegütern sind im Jahr 2018 noch 

aufzuklären und ggf. in der Anlagenbuchhaltung zu korrigieren. 

1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung  4.094.485,16 €

Die beweglichen Vermögensgegenstände der Betriebs- und Geschäftsausstattung  

(z.B. Büromöbel der Verwaltungsgebäude, Möbel und Ausstattungsgegenstände der 

Schulen, EDV-Geräte) werden in der Anlagenbuchhaltung mit den fortgeschriebenen  

Anschaffungswerten geführt. Der Gesamtwert des in der Schlussbilanz 2017 ausgewiesenen 

beweglichen Vermögens beträgt 4.094.485,16 €. Er reduzierte sich gegenüber dem Vorjahr  

um rd. 1 Mio. €. Dieser Rückgang hängt im Wesentlichen mit der Übertragung der Betriebs- 

und Geschäftsausstattung der meisten Gemeinschaftsunterkünfte auf die KWLK zusammen 

(siehe auch oben Bilanzposition 1.2.4, Bauten auf fremdem Grund und Boden).  

Die nächste regelmäßige körperliche Bestandsaufnahme war ursprünglich Ende 2015 

vorgesehen. Durch die Arbeitsbelastung im Zuge der Flüchtlingsunterbringung hatte die 

Verwaltung den Termin mit unserer Zustimmung zunächst auf Ende 2017 verschoben, was 

gemäß § 37 Abs. 2 GemHVO der spätest mögliche Termin ist. Nachdem die Verwaltung 

diesen Termin nochmals auf Ende 2018 verschieben musste (die Vorbereitungen mit unserer 

Beteiligung laufen), liegt insoweit ein Verstoß gegen Haushaltsrecht vor. Allerdings werden 

die Anlagegüter softwareseitig zuverlässig fortgeschrieben. Die zu erwartende Abweichung 

des ausgewiesenen Bilanzwertes aufgrund der fehlenden Inventur halten wir für 

überschaubar. 

1.2.8 Vorräte  193.724,00 € 

Diese Position umfasst Vermögensgegenstände, die nicht dauerhaft dem Geschäftsbetrieb 

des Landkreises dienen, sondern zum sofortigen Gebrauch oder Verbrauch bestimmt sind 

(Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe). Hier kommen in erster Linie Streusalz-, Sole- und 

Heizölvorräte in Betracht.  
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Schon beim Jahresabschluss 2016 wurden die Lagerbestände an Möbeln für die Ausstattung 

von Gemeinschaftsunterkünften wegen der Spitzabrechnung mit dem Land neu bei den 

Vorräten aufgenommen, da die Gegenstände nach der Nutzung durch die Bewohner 

teilweise entsorgt werden müssen und damit wie Vorratsvermögen verbraucht werden. Im 

Jahr 2017 gingen diese Bestände zusammen mit den Heizöl- und Pelletsvorräten der 

Gemeinschaftsunterkünfte auf die KWLK über. Dadurch hat sich der Bilanzwert von 

478.174 € um 284.450 € auf 193.724 € verringert und belastet das ordentliche Ergebnis 

entsprechend. Diese Belastung wird jedoch dadurch ausgeglichen, dass der Landkreis den 

gebuchten Aufwand im Rahmen der Spitzabrechnung mit dem Land geltend machen kann. 

Gleichzeitig bilanziert die KWLK die genannten Vorräte in analoger Weise und generiert 

durch die unentgeltliche Überlassung einen Ertrag, wodurch das vom Landkreis an die 

KWLK zu erstattende und in die Spitzabrechnung ebenfalls einfließende Betriebs-

kostendefizit entsprechend geringer ausfällt. Insofern ist eine korrekte Abrechnung mit dem 

Land gewährleistet. 

Nach einer Abfrage bei den Fachämtern zu den übrigen Vorräten hat das Kämmereiamt den 

Bilanzwert von 193.724,00 € insgesamt korrekt ermittelt. 

1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 6.477.190,59 €

Unter dieser Position finden sich die bis zum Bilanzstichtag getätigten Investitionen 

für Gegenstände des Sachanlagevermögens, die am Bilanzstichtag noch nicht endgültig 

fertig gestellt waren. Es sind sämtliche geleisteten (Abschlags-)Zahlungen, ggf. aktivierbare 

Eigenleistungen (z.B. Planungsleistungen), beanspruchte Fremdleistungen (z.B. Architekten-

leistungen, Gutachten) usw. zu erfassen. 

In der Schlussbilanz 2017 ist ein Wert von 6.477.190,59 € ausgewiesen, der sich aus der 

Anlagenbuchhaltung ergibt und auf der Grundlage der Anschaffungs- und Herstellungs-

kosten ermittelt wurde. Abschreibungen unterbleiben, solange die Anlagen noch nicht 

nutzungsfähig sind. Die Zugänge aus Baumaßnahmen belaufen sich auf rd. 3,5 Mio. € 

(Schwerpunkt 1. Bauabschnitt BBZ Ettlingen), die Abgänge durch Aktivierung betriebsbe-

reiter Anlagen und Bereinigung nicht aktivierungsfähiger Planungskosten (nicht realisierte 

Gemeinschaftsunterkunft in Kürnbach) auf rd. 3,3 Mio. €, so dass sich die Bilanzposition 

gegenüber 2016 um rd. 200.000 € erhöhte.  



Kommunal- und Prüfungsamt Schlussbericht Jahresabschluss 2017 

16 

1.3 Finanzvermögen 

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen    2.226.000,00 € 

In Anlehnung an § 271 HGB ist der Landkreis dann an einem verbundenen Unternehmen 

beteiligt, wenn er auf das Unternehmen einen beherrschenden Einfluss ausübt, also z.B. die 

Mehrheit der Stimmrechte besitzt. 

Der korrekt bilanzierte und gegenüber 2016 um 100.000 € höhere Gesamtbetrag von 

2.226.000 € umfasst die Beteiligungen an der Kliniken des Landkreises Karlsruhe gGmbH 

(1.960.000 €, 49 %), Breitbandkabel Landkreis Karlsruhe GmbH (51.000 €, 51 %), 

Bequa gGmbH (15.000 €, 60 %) und an der Jugendeinrichtung Schloss Stutensee gGmbH 

(100.000 €, 100 %). Neu hinzu kam 2017 das Stammkapital für die neu gegründete 

Kommunalanstalt für Wohnraum im Landkreis Karlsruhe. 

1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapitaleinlagen in Zweckverbänden, Stiftungen oder 
anderen kommunalen Zusammenschlüssen   21.662.631,68 €

Eine „sonstige Beteiligung“ des Landkreises liegt vor, wenn er keinen beherrschenden 

Einfluss auf das Unternehmen ausüben kann, jedoch zum Aufbau einer dauerhaften 

Geschäftsbeziehung Anteile hält. Die Mitgliedschaften in Zweckverbänden sind als Finanz-

vermögen auszuweisen, sofern von einem beteiligungsähnlichen Verhältnis auszugehen ist. 

Änderungen gegenüber dem Vorjahr ergaben sich durch die Erhöhung des 

Beteiligungswertes beim BGV um 950 € und die Neuaufnahme des Stammkapitals für die 

TechnologieRegion Karlsruhe GmbH in Höhe von 1.200 €. Darüber hinaus führten 

Nachaktivierungen und Umbuchungen beim Anteil an der Baden-Airpark Beteiligungs-

gesellschaft mbH in Höhe von insgesamt 4.818.398 € (bisher als Investitionskosten-

zuschüsse behandelt, siehe auch Bilanzpositionen 2.2 Aktiva Sonderposten für geleistete 

Investitionszuschüsse und 1.1 Passiva Basiskapital) und die Wertkorrektur beim 

Beteiligungswert der Neuen Messe Karlsruhe GmbH & Co. KG um 335.813,15 € zu einer 

Zunahme beim Beteiligungsvermögen um rd. 4,5 Mio. €, das mit 21.662.631,68 € korrekt 

bilanziert ist. Umbuchung und Wertkorrektur erfolgten in Abstimmung mit der GPA im 

Rahmen der allgemeinen Finanzprüfung im Jahr 2017. Bei der Neuen Messe wird der 

Beteiligungswert wegen der fortdauernden jährlichen Verlustvorträge in unregelmäßigen 

Abständen durch außerplanmäßige Abschreibungen im Sonderergebnis angepasst (siehe 

oben Abschnitt V). 
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1.3.4 Ausleihungen  885.831,84 €

Nach den Bilanzierungsvorschriften sind an dieser Stelle finanzielle Forderungen 

auszuweisen, die durch Hingabe von Kapital erworben wurden. Zu den Ausleihungen zählen 

vor allem Darlehen, darüber hinaus auch Genossenschaftsanteile. 

Die Schlussbilanz 2017 enthält für das dem Eigenbetrieb Abfallwirtschaft (AWB) gewährte 

Darlehen zur Finanzierung des Anlagevermögens den korrekten Betrag in Höhe von 

875.606 €. Die Reduzierung gegenüber 2016 um rd. 316.000 € geht auf die periodengenau 

durchgeführte Abrechnung der Tilgungsleistungen des AWB zurück.  

Die Genossenschaftsanteile an der Obst- und Gemüse Absatzgenossenschaft eG Bruchsal 

sind mit 10.225,84 € ebenfalls korrekt bilanziert.  

1.3.5   Wertpapiere   11.600.000,00 €

Unter der Position „Wertpapiere“ (Geldanlagen) sind nach der VwV Produkt- und 

Kontenrahmen u.a. die „sonstigen Einlagen“ auszuweisen. Hierzu gehören die einlagenge-

sicherten Festgeldanlagen des Landkreises Karlsruhe mit einem Betrag von 11.600.000 €. 

Die Bilanzposition ist korrekt und hat sich gegenüber 2016 um 38.700.000 € reduziert. Der 

Wert zum Bilanzstichtag stellt jeweils nur eine Momentaufnahme dar; er unterliegt 

– abhängig von der Liquiditätslage – unterjährig erheblichen Schwankungen.

1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen und 
Forderungen aus Transferleistungen 

1.3.7   Privatrechtliche Forderungen 38.611.772,20 €

Die Schlussbilanz 2017 enthält Forderungen im Gesamtwert von 38.611.772,20 €. Sie 

verteilen sich wie folgt auf die zwei auszuweisenden Forderungsarten: 

Bilanzposition 
Saldo 

01.01.2017 
€ 

Soll 
(Zugänge) 

€ 

Haben 
(Abgänge) 

€ 

Saldo 
31.12.2017 

€ 

1.3.6 Öffentlich-recht-
liche Forderungen und 
Forderungen aus 
Transferleistungen 

15.405.215,80 451.025.790,33 444.745.422,17 21.685.583,96 

1.3.7 Privatrechtliche 
Forderungen 

1.713.533,56 197.678.485,63  182.465.830,95 16.926.188,24 

Forderungen 
insgesamt 17.118.749,36 648.704.275,96 627.211.253,12 38.611.772,20 
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Wesentliche Positionen bei den öffentlich-rechtlichen Forderungen sind: 

• Gebühren und Bußgelder rd. 2 Mio. €,

• Landesbeteiligung am Unterhaltsvorschuss und Bundesbeteiligung an der Grund-

sicherung nach dem SGB II und XII für das IV. Quartal 2017 rd. 5 Mio. €, die zum

Jahresbeginn 2018 vereinnahmt wurden,

• Pauschalen für im Jahr 2017 zugewiesene Asylbewerber mit Fälligkeit im Jahr 2018

rd. 1 Mio. € (Vorjahr 0,7 Mio. €). Da die tatsächliche Ausgabenerstattung entsprechend

dem Flüchtlingsaufnahmegesetz (FlüAG) sechs Monate nach der Aufnahme der

einzelnen Personen erfolgt, sind die Pauschalen für die Zugänge der zweiten

Jahreshälfte als Forderung auszuweisen,

• Personalkostenerstattung von der KWLK rd. 1,5 Mio. €.

Die Forderungen aus Transferleistungen beziehen sich in erster Linie auf: 

• Erstattungen von Sozialhilfeleistungen (z.B. Rückforderungen, Darlehen), rd. 1,6 Mio. €,

• den Bereich Jugendhilfe und Unterhaltsvorschuss (z.B. ausstehende Unterhalts-

zahlungen), rd. 1,9 Mio. €,

• Landeserstattung für unbegleitete minderjährige Ausländer (UMA) rd. 7,1 Mio. €

(mittlerweile rd. 5,6 Mio. € bezahlt).

Bei den Transferforderungen sind aus Vorjahren noch rd. 400.000 € enthalten, die auf eine 

Fehlbuchung zurückzuführen sind. Sie wurden im Jahr 2018 ausgebucht.  

Die privatrechtlichen Forderungen beinhalten seit 2017 auch Forderungen gegenüber der 

KWLK wegen Vermögensübertragung sowie fälliger Mieten und Pachten von rd. 14,9 Mio. €. 

Daneben bestehen Forderungen aus Kassenkrediten an die Bequa gGmbH, die 

Jugendeinrichtung Schloss Stutensee gGmbH sowie die Energieagentur in Höhe von 

insgesamt rd. 1,4 Mio. €. 

Forderungen sind grundsätzlich mit ihrem Nominalwert und wirklichkeitsgetreu zu bewerten, 

d.h. wenn Anhaltspunkte für einen Forderungsausfall (ganz oder teilweise) vorliegen,

sind Wertberichtigungen vorzunehmen. Entsprechend dem Einzelbewertungsgrundsatz 

(§ 43 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO) ist das Ausfallrisiko für die einzelne Forderung zu berücksichti-

gen und eine Einzelwertberichtigung durchzuführen. Neben diesem speziellen Ausfallrisiko 

besteht für alle Forderungen ein allgemeines Ausfallrisiko, das mit Pauschalwert-

berichtigungen darzustellen ist und für unterschiedliche Forderungsgruppen in unterschied-



Kommunal- und Prüfungsamt Schlussbericht Jahresabschluss 2017 

19 

licher Höhe angenommen werden kann. Die Verwaltung hat im Rahmen des 

Jahresabschlusses 2017  die pauschale Wertberichtigung aller Forderungen in Abstimmung 

mit uns anhand der einschlägigen Vorgaben berechnet und nachvollziehbar belegt. 

Dabei wurden Werthaltigkeit und Ausfallrisiko je Forderungsart berücksichtigt. Der 

Forderungsbestand hat sich gegenüber dem Vorjahr um insgesamt rd. 21,5 Mio. € erhöht, 

was im Wesentlichen auf Forderungen gegenüber der neu gegründeten KWLK und 

gegenüber dem Land wegen der Kostenerstattung für UMAs zurückzuführen ist.  

1.3.8   Liquide Mittel  6.911.457,90 € 

Zu den liquiden Mitteln gehören nach der VwV Produkt- und Kontenrahmen die 

Sichteinlagen bei Banken und Kreditinstituten, der Kassenbestand sowie die 

Handvorschüsse.  

Der in der Schlussbilanz 2017 für liquide Mittel ausgewiesene Gesamtbetrag von 

6.911.457,90 € stimmt unter Berücksichtigung der Handkassenvorschüsse mit der 

Finanzrechnung überein. Diese Momentaufnahme zum Bilanzstichtag weist eine 

Reduzierung gegenüber dem Vorjahr um rd. 10,6 Mio. € aus. Hierzu hat auch der Rückgang 

der kurz- und langfristigen Verschuldung beigetragen (siehe 4.2 Passiva Verbindlichkeiten 

aus Kreditaufnahmen). 

Hinsichtlich der tatsächlich zur Verfügung stehenden Liquidität verweisen wir auf die 

Ausführungen zur Finanzrechnung in Abschnitt VI. 

2 Abgrenzungsposten 

2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 6.999.031,68 €

Unter dieser Bilanzposition sind vor dem Abschlussstichtag geleistete Ausgaben 

auszuweisen, soweit sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach diesem Tag darstellen 

(§ 48 Abs. 1 GemHVO). Im Sinne einer periodengerechten Zuordnung der Aufwendungen

erfolgt also eine zeitliche Abgrenzung. In der Schlussbilanz 2016 ist insgesamt ein Betrag 

von 6.999.031,68 € enthalten, der Sozial- und Jugendhilfeausgaben für Januar 2018 

i.H.v. 3.698.620,87 €, Beamtengehälter für Januar 2018 i.H.v. 1.479.600,81 € sowie

eine Abschlagszahlung für Verkehrsleistungen für das Jahr 2018 an die AVG i.H.v. 

1.820.810,00 € beinhaltet.  

Die Beträge sind korrekt verbucht. 
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2.2       Sonderposten für geleistete Investitionszuschüsse                       37.676.511,31 €

Gem. § 40 Abs. 4 GemHVO sollen vom Landkreis geleistete Investitionszuschüsse als 

Sonderposten in der Vermögensrechnung ausgewiesen und entsprechend dem Zuwen-

dungsverhältnis aufgelöst werden. In der Eröffnungsbilanz 2010 wurde gem. § 62 Abs. 6 

Satz 2 GemHVO auf einen Ansatz verzichtet. 

Die Schlussbilanz 2017 enthält mit 37.676.511,31 € einen gegenüber 2016 um rd. 1,3 Mio. € 

höheren und korrekt bilanzierten Betrag. Dieser saldierte Zuwachs ergibt sich im 

Wesentlichen aus den Investitionszuschüssen für die Kliniken (rd. 2,1 Mio. €), die neue 

Integrierte Leitstelle Karlsruhe (rd. 790.000 €), die Ludwig-Guttmann-Schule - Außenstelle 

Gaggenau (rd. 83.000 €), die Straßenbaumaßnahme „Knotenpunkt“ Stutensee-Friedrichstal 

(141.000 €), Beschaffungen der Feuerwehren Karlsbad, Pfinztal und Bruchsal (insgesamt 

rd. 236.000 €) sowie die ÖPNV-Maßnahmen Ausbau der Haltepunkte auf den Strecken 

Bruchsal-Germersheim und Karlsruhe-Mannheim (insgesamt rd. 22.000 €). Auflösungs-

beträge sind mit rd. 733.000 € verbucht. Zusätzlich wurden nach Abstimmung mit der GPA 

im Rahmen der allgemeinen Finanzprüfung im Jahr 2017 die bisher als geleistete 

Investitionszuschüsse bilanzierten Zahlungen an die Baden-Airpark Beteiligungsgesellschaft 

mbH i.H.v. rd. 1.490.000 € zum Finanzvermögen (Bilanzposition 1.3.2 Aktiva Sonstige 

Beteiligungen) umgebucht. 

2. Passiva

1  Eigenkapital 

1.1 Basiskapital  60.713.920,43 € 

Das Basiskapital ist die sich in der Bilanz ergebende rechnerische Differenz zwischen 

Vermögen und Abgrenzungsposten auf der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, 

Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten auf der Passivseite 

(Saldogröße) und wird z.B. bei der Abdeckung von Fehlbeträgen fortgeschrieben.  

Das Basiskapital hat sich gegenüber 2016 um 2.594.522,00 € erhöht, nachdem in 

Abstimmung mit der GPA im Rahmen der allgemeinen Finanzprüfung im Jahr 2017 über das 

„Korrekturkonto Eröffnungsbilanz“ eine erfolgsneutrale Wertkorrektur beim Beteiligungs-

vermögen der Baden-Airpark Beteiligungsgesellschaft mbH für bisher nicht bilanzierte 

Investitionszuschüsse der Jahre 2003 bis 2009 durchgeführt wurde (siehe auch 
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Bilanzpositionen 1.3.2 Aktiva Sonstige Beteiligungen und 2.2 Aktiva Sonderposten für 

geleistete Investitionszuschüsse). 

1.2      Rücklagen 

Rücklagen sind in der kommunalen Doppik Teil des Eigenkapitals und stehen nicht in 

Zusammenhang mit der früheren allgemeinen Rücklage in der Kameralistik. Diese wurde 

nicht in die Doppik übergeleitet und ging in der Eröffnungsbilanz im Basiskapital auf. 

Die beiden Überschussrücklagen in den Passivpositionen 1.2.1 und 1.2.2 stehen gemäß 

§§ 24, 25 GemHVO für Zwecke des Haushaltsausgleichs und zur Deckung von Fehlbeträgen

zur Verfügung. 

1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses  41.340.928,58 €

Der in der Schlussbilanz korrekt ausgewiesene Betrag von 41.340.928,58 € beinhaltet 

die Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses der Jahre 2010, 2011, 2013, 2016 und 2017 

(rd. 50,2 Mio. €), reduziert um die zur Deckung der Fehlbeträge der ordentlichen Ergebnisse 

2012, 2014 und 2015 erforderlichen Beträge (rd. 8,8 Mio. €). 

1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses                   1.536.166,54 €

2017 ergab sich beim Sonderergebnis ein Überschuss i.H.v. 1.227.048,22 € (siehe hierzu die 

Ausführungen zur Ergebnisrechnung in Abschnitt V). Zusammen mit dem Vorjahresbestand 

(309.118,32 €) betragen diese Rücklagen nunmehr 1.536.166,54 €.  

1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen  0 € 

Die Schlussbilanz 2017 enthält bei dieser Bilanzposition zu Recht den Wert 0 €. Es liegen 

keine zu bilanzierenden Sachverhalte vor. 

2 Sonderposten 

Gem. § 40 Abs. 4 S. 2 GemHVO können empfangene Investitionszuweisungen und -beiträge 

als Sonderposten in der Vermögensrechnung ausgewiesen und entsprechend der voraus-

sichtlichen Nutzungsdauer des dazugehörigen Vermögensgegenstandes aufgelöst werden. 

Die Verwaltung hat von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht und damit das schon in der 

kameralen Vollvermögensrechnung verwendete Bruttoprinzip fortgeführt. Damit ist dem 

Grundsatz der Bewertungsstetigkeit beim Übergang von der Kameralistik auf die Doppik 

Rechnung getragen worden. 
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2.1 Sonderposten für Investitionszuweisungen  50.058.023,04  €

Hierbei handelt es sich um Mittel, die der Landkreis zur Finanzierung von Investitionen 

(Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen) erhalten hat. Die Schluss-

bilanz 2017 weist einen Gesamtbetrag von 50.058.023,04 € aus und hat sich gegenüber 

2016 um rd. 800.000 € erhöht. Den jährlichen Auflösungsbeträgen stehen neue Bundes-

zuweisungen für die Straßenmeistereien (rd. 113.000 €) und das Jobcenter (rd. 37.000 €), 

Bundes- und Landeszuweisungen für den Radweg an der K 3502 zwischen Obergrombach 

und Helmsheim (rd. 537.000 €), Landeszuweisungen für diverse Wildverwahrstellen 

(rd. 28.000 €) sowie kommunale Zuweisungen für die Ludwig-Guttmann-Schule in Karlsbad 

und in der Außenstelle Gaggenau (rd. 2,1 Mio. €) gegenüber. 

2.2 Sonderposten für Investitionsbeiträge  0 €

Hierunter fallen Anschluss- und Erschließungsbeiträge nach dem Kommunalabgabenrecht. 

Derartige Einnahmen sind für den Landkreis nicht relevant, weshalb die Bilanzposition 

richtigerweise 0 € ausweist. 

2.3 Sonderposten für Sonstiges  7.011.450,47 €

Zu den sonstigen Sonderposten gehören alle Sonderposten im Zusammenhang mit 

unentgeltlichem Erwerb einschließlich Sachspenden sowie Geldspenden mit investivem 

Verwendungszweck. Unter „unentgeltlichen Erwerb“ fallen alle Vorgänge, bei denen der 

Landkreis Vermögensgegenstände ohne finanzielle oder sonstige materielle Gegenleistung 

(z.B. Tausch) erhält.  

Der Bilanzwert hat sich gegenüber 2016 um rd. 249.000 € reduziert. Dem Zugang aus einer 

Spende für die Lernfabrik 4.0 der Beruflichen Schulen Bretten in Höhe von 10.000 € stehen 

die jährlichen Auflösungsbeträge gegenüber.    

3 Rückstellungen 

Gem. § 41 Abs. 1 GemHVO sind für ungewisse Verbindlichkeiten und für hinsichtlich ihrer 

Höhe oder des Zeitpunkts ihres Eintritts unbestimmte Aufwendungen Rückstellungen zu 

bilden. Verbindlich vorgegeben als sog. Pflichtrückstellungen sind die nachfolgenden 

Bilanzpositionen 3.1 bis 3.6. 
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3.1   Lohn- und Gehaltsrückstellungen  684.147,37 €

Bei dieser Bilanzposition sind Rückstellungen für Lohn- und Gehaltszahlungen im Rahmen 

von Altersteilzeit ausgewiesen. Der bilanzierte Wert von 684.147,37 € wurde korrekt ermittelt 

und hat sich gegenüber dem Vorjahr durch eine höhere Anzahl an Altersteilzeit-

vereinbarungen um rd. 247.000 € erhöht.  

3.2   Unterhaltsvorschussrückstellungen 750.753,00 €

Im Rahmen des Jahresabschlusses ist der Wert der Forderungen des Landkreises gegen-

über den Unterhaltspflichtigen einzeln und pauschal zu berichtigen. Vom danach 

verbleibenden Forderungsbestand sind wegen der Abführungspflicht an das Land 

Baden-Württemberg zwei Drittel der Rückstellung zuzuführen. Die Position ist mit 

750.753,00 € korrekt bilanziert. Die Erhöhung gegenüber dem Vorjahr um rd. 104.000 € 

ergab sich aufgrund des höheren Forderungsbestandes, der auf eine Reform des Unterhalts-

vorschussgesetzes zurückzuführen ist. Seit dem 01.07.2017 sind alle minderjährigen Kinder 

unter bestimmten Voraussetzungen unterhaltsvorschussberechtigt. Davor waren dies nur 

Kinder bis zur Vollendung des 12. Lebensjahres.  

3.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften und 
Gewährleistungen  28.821,00  €

Bei den korrekt bilanzierten Beträgen i.H.v. 28.821,00 € handelt es sich um das 

Bürgschaftsrisiko für Mietkautionen im Sozialbereich. 

3.7  Sonstige Rückstellungen  815.000,00 €

Die Position „Sonstige Rückstellungen“ umfasst Rückstellungen, für deren Bildung gemäß 

§ 41 Abs. 2 GemHVO ein Wahlrecht besteht. Wie bei den Pflichtrückstellungen handelt es

sich auch bei diesen sogenannten Wahlrückstellungen um ungewisse Verbindlichkeiten oder 

unbestimmte Aufwendungen. Abgänge resultieren aus Inanspruchnahmen bzw. der 

Auflösung nicht mehr benötigter Rückstellungen.  

In der Schlussbilanz 2017 ist ein Betrag von 815.000,00 € korrekt bilanziert. Er hat sich 

gegenüber 2016 um rd. 247.000 € erhöht. Mit rd. 674.000 € machen die Rückstellungen für 

Gerichtsverfahren den größten Anteil hieran aus. Dabei kamen 2017 für ein Kosten-

erstattungsverfahren im Bereich Hilfe zur Pflege 215.000 € neu hinzu. 
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4  Verbindlichkeiten 

Verbindlichkeiten sind die am Abschlussstichtag der Höhe und der Fälligkeit nach fest-

stehenden Verpflichtungen. Grundsätzlich sind sämtliche Verbindlichkeiten zu passivieren, 

um dem Grundsatz der Vollständigkeit gerecht zu werden. Sie sind zum Bilanzstichtag 

einzeln zu bewerten. 

4.2   Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen  124.504.528,87 €

Als Schuldenstand ist der Betrag von 124.504.528,87 € ausgewiesen, der auch 

die unveränderte Rückzahlungsverpflichtung gegenüber dem Abfallwirtschaftsbetrieb 

(17.026.019,64 €) beinhaltet. Dies bedeutet gegenüber 2016 einen Rückgang um 

rd. 35,6 Mio. €, was zum einen auf den am Bilanzstichtag 31.12.2017 vorhandenen 

Kassenkredit von rd. 20,1 Mio. € zurückzuführen ist (Vorjahr 50 Mio. €). Zum anderen 

wurden saldiert rd. 5,7 Mio. € an Investitionskrediten getilgt. Dadurch hat sich die langfristige 

Verschuldung des Landkreises auf rd. 104,4 Mio. € (Vorjahr rd. 110,1 Mio. €) reduziert. 

Kassenkredite wurden maximal bis 50 Mio. € in Anspruch genommen (zulässige Höhe 

gemäß Haushaltssatzung 80 Mio. €) und zum Jahresende sukzessive auf rd. 20,1 Mio. € 

abgebaut. Dies belastete den Jahresabschluss 2017 aufgrund des dauerhaft niedrigen 

Zinsniveaus noch wenig. Ziel muss es dennoch sein, die Inanspruchnahme von 

Kassenkrediten – auch im Hinblick auf irgendwann wieder steigende Zinsen – auf ein 

Minimum zu begrenzen und keinen dauerhaften Liquiditätsengpass zu erzeugen. Dies wird 

auch durch die Hinweise des Regierungspräsidiums Karlsruhe bei der Genehmigung des 

Haushalts 2017 bestätigt. Gerade vor dem Hintergrund der nach wie vor hohen 

Verschuldung werden weiterhin geeignete Maßnahmen zur Haushaltskonsolidierung 

angemahnt.  

4.4   Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen  9.119.813,92 €

Hierzu zählen die Verpflichtungen aus gegenseitigen Verträgen, die von der Gegenseite 

erfüllt sind, aber von der bilanzierenden Kommune noch nicht (z.B. durch Ausschöpfung des 

Zahlungsziels). Als vertragliche Verpflichtungen kommen insbesondere Kauf- und Werkver-

träge sowie Dienstleistungsverträge in Betracht. In der Gesamtsumme der Verbindlichkeiten 

sind auch so genannte antizipative Posten enthalten. Hierbei handelt es sich um erbrachte 

Leistungen aus dem abgeschlossenen Haushaltsjahr, deren Zahlungsverpflichtung, 

z.B. aufgrund der Rechnungsstellung im Folgejahr, erst nach dem Bilanzstichtag eingetreten

ist. Bis auf drei Ausnahmen sind die Verbindlichkeiten aus 2017 zwischenzeitlich beglichen. 
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Der betragsmäßig größte offene Posten betrifft den Verlustausgleich an die KWLK in 

Höhe von rd. 4 Mio. €. Die entsprechende Zahlung erfolgte am 12.06.2018. Zwei 

betragsmäßig untergeordnete Posten sind noch zu klären. Insgesamt weist die Schlussbilanz 

2017 einen Betrag von 9.119.813,92 € aus. In Einzelfällen besteht noch Korrekturbedarf 

(z.B. erforderliche Umbuchungen zur aktiven Rechnungsabgrenzung, Abstimmung mit 

Kommunalanstalt), was sich aber nicht wesentlich auf den Jahresabschluss auswirkt. Das 

Kämmereiamt hat die Umsetzung zugesagt.  

4.5   Verbindlichkeiten aus Transferleistungen  19.549,40 €

Die „Verbindlichkeiten aus Transferleistungen“ beinhalten Sozialleistungen, die das Jahr 

2017 betrafen, aber erst 2018 ausbezahlt wurden. Sie sind mit 19.549,40 € korrekt bilanziert. 

Der Rückgang gegenüber 2016 um rd. 67.000 € geht auf die von uns geforderte Abarbeitung 

von Rückständen zurück. 

4.6   Sonstige Verbindlichkeiten 4.859.456,35 €

Die „Sonstigen Verbindlichkeiten“ stellen einen Sammel- und Auffangposten dar, der eine 

Vielzahl verschiedener Verbindlichkeiten mit einem Gesamtbetrag von 4.859.456,35 € 

beinhaltet. Bisher wurden unter dieser Bilanzposition auch die Verbindlichkeiten gegenüber 

dem Eigenbetrieb Abfallwirtschaftsbetrieb für die Inanspruchnahme des Kassenbestandes im 

Rahmen der Einheitskasse geführt. Diese wurden 2017 vollständig aufgelöst. Dabei wurden 

16,5 Mio. € an den Eigenbetrieb zurückerstattet, ein Restbetrag von 91.605,51 € wird als 

Kassenkredit geführt. Insgesamt hat sich die Bilanzposition gegenüber dem Vorjahr deutlich 

reduziert. Die Bilanzierung ist korrekt. 

5   Passive Rechnungsabgrenzungsposten   4.453.810,14 €

Unter die passive Rechnungsabgrenzung fallen Einnahmen, die im abzuschließenden 

Haushaltsjahr zugeflossen sind, aber wirtschaftlich ganz oder zum Teil künftigen 

Haushaltsjahren zuzurechnen sind (§ 48 Abs. 2 GemHVO). Der in der Schlussbilanz 2017 

enthaltene Wert von 4.453.810,14 € beinhaltet neben einem Posten für erhaltene Bundes- 

und Landesmittel im Straßenbereich von 650.000 € fast ausnahmslos pauschale 

Erstattungen für die Unterbringung von Asylbewerbern. 

Der Landkreis erhält vom Land Baden-Württemberg pro Asylbewerber eine pauschale 

Erstattung für eine durchschnittliche Verweildauer von 18 Monaten, wobei die tatsächliche 

Erstattung sechs Monate nach Aufnahme erfolgt. Daraus ergibt sich die Notwendigkeit 
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der Rechnungsabgrenzung, um die Einnahmen dem jeweiligen Rechnungsjahr richtig 

zuordnen zu können. In der Schlussbilanz 2017 wurden über diese Bilanzposition insgesamt 

rd. 3,7 Mio. € dem Jahr 2018 als Ertrag zugeordnet. Die Berechnung erfolgte entsprechend 

den Empfehlungen des Landkreistags Baden-Württemberg. Durch den geringeren 

(abzugrenzenden) Zahlungseingang im Asylbereich hat sich die Bilanzposition gegenüber 

2016 um rd. 10,7 Mio. € reduziert.  

 

3. Anhang  

Gem. § 95 Abs. 2 Satz 2 GemO ist der Jahresabschluss um einen Anhang zu erweitern, der 

mit Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz eine Einheit bildet. 

 

Gem. §§ 53, 55 GemHVO  besteht der Anhang im Wesentlichen aus: 
 
• Erläuterungen zu den verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, 
 
• Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden mit entsprechender 

Begründung, 
 
• Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in die Herstellungskosten, 

 
• Angaben über den Anteil des Landkreises an den beim Kommunalen Versorgungs-

verband Baden-Württemberg gebildeten Pensionsrückstellungen, 
 

• einer Übersicht zur Entwicklung der Liquidität im Haushaltsjahr, 
 
• den in das folgende Haushaltsjahr übertragenen Haushaltsermächtigungen (nicht 

ausgeschöpfte Haushaltsmittel) und den nicht in Anspruch genommenen 
Kreditermächtigungen, 
 

• den unter der Bilanz aufzuführenden Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre  
(z.B. Verpflichtungsermächtigungen, Bürgschaften),  

 
• einer Vermögensübersicht im Sinne von § 55 Abs. 1 GemHVO,  
 
• einer Schuldenübersicht im Sinne von § 55 Abs. 2 GemHVO. 

 
Darüber hinaus hat die Verwaltung das Sonderergebnis (§ 49 Abs. 4 GemHVO) ausführlich 

erläutert. 
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Der uns am 03.05.2018 von der Kämmerei vorgelegte Jahresabschluss enthält die 

wesentlichen Inhalte des Anhangs, die den Mitgliedern des Kreistags zur Kenntnis gebracht 

werden müssen. Wir weisen auch auf die gem. § 21 Abs. 1 GemHVO in das Folgejahr 

übertragenen Haushaltsmittel für investive Maßnahmen in Höhe von 3.465.454 € hin, die 

dort über die nicht ausgeschöpfte Kreditermächtigung von 3.886.000 € finanziert werden 

sollen.  

VIII. Prüfung der Ausschreibungen und Vergaben

Der Kreistag des Landkreises Karlsruhe hat dem Kommunal- und Prüfungsamt seit 

vielen Jahren die Prüfung der Ausschreibungen und Vergaben als weitere Aufgabe 

gem. §§ 48 LKrO,  112 Abs. 2 Nr. 2 GemO übertragen. 

Tragende Grundsätze bei der Vergabe öffentlicher Aufträge sind – neben Sparsamkeit 

und Wirtschaftlichkeit – Wettbewerb, Gleichbehandlung, Diskriminierungsverbot und 

Transparenz. Öffentliche Auftraggeber haben nach diesen Grundsätzen den Bieter mit dem 

bestmöglichen Preis-Leistungs-Verhältnis zu ermitteln. Bieter haben einen Anspruch auf die 

Einhaltung der zahlreichen Vergabevorschriften. Diese sind sehr komplex und unterliegen 

einem stetigen Wandel, wie die Vergaberechtsreform 2016 im EU-Bereich und die 

anstehende Einführung der Unterschwellenvergabeordnung (UVgO, als Ersatz für die 

VOL/A) eindrücklich vor Augen führen. Die Fehleranfälligkeit von Vergabeverfahren bleibt 

damit ein ständiges Problem. Gleichzeitig stehen den Bietern – zumindest im EU-Bereich – 

Nachprüfungsrechte zu. Die Rechtsprechung ist  insbesondere bei formalen Anforderungen 

äußerst stringent. Diese Entwicklung führt dauerhaft zu einem erheblichen 

Beratungsaufwand im Vergabebereich, den wir neben der eigentlichen Prüfungstätigkeit 

erbringen.  

Bei Beschaffungsvorgängen (Bau-/Liefer-/Dienstleistungen) zeichnen wir darüber hinaus 

zahlreiche Vergabebeschlüsse und sämtliche Vergabevorlagen an die Kreisgremien mit. 

Auch bei der späteren Abwicklung und Abrechnung der Maßnahmen wird das Kommunal- 

und Prüfungsamt stark eingebunden. 
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1. Vergabe von Bauleistungen (VOB/A), Abwicklung und Abrechnung von
Baumaßnahmen (VOB/B, HOAI)

Die Prüfung stellt sich in der Praxis grundsätzlich so dar, dass uns die Vergabestellen im 

Hause regelmäßig vor und während der Verfahren zu Grundsatzfragen oder Einzel-

problemen um Beratung bitten. Diese Beratung verstehen wir zu einem großen Teil als 

begleitende Prüfung, die dazu beiträgt, mögliche Fehler im Vorfeld zu vermeiden.  

Nachträgliche Bauprüfungen sind auch weiterhin wichtiger Bestandteil unserer 

Prüfungstätigkeit (derzeit HLA Bruchsal). Daneben nehmen wir auch die Aufgaben der 

Nachprüfungs- und Beratungsstelle für die kreisangehörigen Städte und Gemeinden 

wahr. Diese nehmen das Beratungsangebot, das auch die VgV und die VOL/UVgO mit 

einschließt, rege in Anspruch. 

2. Vergabe von Liefer- und Dienstleistungen (VgV, VOL/A bzw. UVgO)

Nach der Dienstanweisung über die Ausschreibung und Vergabe von Lieferungen und 

Leistungen nach der VOL/A vom 01.01.2014 gilt die VOL/A auch im nationalen Recht als 

verbindlicher Vergabegrundsatz. Die Dienstanweisung ist zu gegebener Zeit an die neue 

UVgO anzupassen. 

Für den Landrat und die Dezernenten besteht die Möglichkeit, Ausschreibungs- und 

Vergabeunterlagen durch uns prüfen bzw. geplante Auftragsvergaben mitzeichnen zu 

lassen. Wegen der Komplexität des Vergaberechts wird hiervon häufig Gebrauch gemacht.  

3. Anerkennung von Schlussabrechnungen (Kostenfeststellungen)

Nach der Hauptsatzung des Landkreises Karlsruhe bzw. der Betriebssatzung des Abfallwirt-

schaftsbetriebes sind bei abgeschlossenen Baumaßnahmen mit einem Gesamtvolumen von 

mehr als 100.000 € die Gesamtkosten (sämtliche Bau- und Baunebenkosten) vom 

zuständigen Ausschuss im Rahmen einer Schlussrechnung festzustellen. Damit gibt die 

Verwaltung dem für die Bauentscheidung zuständigen Organ des Landkreises Rechenschaft 

über die Abwicklung der jeweiligen Baumaßnahme und ermöglicht einen Vergleich zwischen 

veranschlagten und tatsächlichen Kosten. 

Auch 2017 bzw. 2018 haben wir die Einhaltung dieser Vorgabe überprüft und bei Bedarf an 

die Erledigung erinnert.  
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Die einzelnen Bereiche (u.a. Hochbau, Deponien und Straßen) sind weitgehend auf dem 

aktuellsten Stand.   

IX. Schwerpunktprüfungen

Die folgenden Abschnitte stellen die Ergebnisse einzelner Schwerpunktprüfungen vor und 

geben einen Einblick in die laufende Prüfungstätigkeit. Diese ist geprägt durch die 

begleitende Prüfung laufender Verwaltungsvorgänge. Sie hat den Vorteil, dass 

Feststellungen und Empfehlungen bereits im laufenden Verfahren eingebracht und 

umgesetzt werden können.  

1. Prüfung der Neueinstellung von Beschäftigten nach dem TVöD Sozial- und
Erziehungsdienst 2011 bis 2016

Nach unserer Auswertung hat der Landkreis im Zeitraum 01.01.2011 bis 31.10.2016 

132 Beschäftigte nach dem TVöD Sozial- und Erziehungsdienst neu eingestellt. Wir haben 

davon 52 Personalfälle zur Prüfung herangezogen. Die gesetzlichen und tariflichen 

Vorgaben hinsichtlich Einstellung, Eingruppierung und Stufenzuordnung wurden 

grundsätzlich eingehalten.  

Die formelle staatliche Anerkennung ist eine Voraussetzung für die Berufsausübung in dem 

reglementierten Beruf als Sozialpädagoge bzw. Sozialarbeiter. Bei unserer Prüfung haben 

wir festgestellt, dass insbesondere die Bewertung einer ausländischen Qualifikation und 

somit die tarifliche Einordnung problematisch sind. Die Anerkennung der Gleichwertigkeit 

einer ausländischen Qualifikation obliegt allein dem Regierungspräsidium Stuttgart als 

zuständiger Behörde. Mit dem Personal- und Organisationsamt haben wir uns insoweit 

über die zukünftige Handhabung verständigt. Dabei werden die Transparenz einer 

Einstellungsentscheidung und die rechtssichere Dokumentation durch eine vollständige 

Begründung in den Stellenbesetzungsvermerken gewährleistet. 

2. Prüfung der Überleitung in die neuen Entgeltgruppen 9a, b und c TVöD zum
01.01.2017

Im Rahmen der Tarifrunde 2016 haben sich die kommunalen Arbeitgeber mit den Gewerk-

schaften auf eine neue Entgeltordnung verständigt, die zum 01.01.2017 in Kraft getreten ist. 

Kernelemente sind sowohl neue Tätigkeitsmerkmale als auch neue Entgeltgruppen, u.a. die 

Aufteilung der bisherigen Entgeltgruppe (EG) 9 in die neuen EG 9a, 9b und 9c. Nach dem 
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Ergebnis unserer Prüfung wurde die Umsetzung der neuen Entgeltordnung umfassend 

vorbereitet. Dies hat eine korrekte Umsetzung der automatischen Überführung in die EG 9a 

und 9b und der beantragten Höhergruppierungen nach EG 9c ermöglicht. 

Die Prüfung hat zu keinen Beanstandungen geführt. Die Überleitungen sind insgesamt nach-

vollziehbar in den Personalakten dokumentiert. 

3. Prüfung der Kostenerstattung für Flüchtlinge und Spätaussiedler

Das Land Baden-Württemberg erstattet den Landkreisen nach dem Flüchtlingsaufnahme-

gesetz (FlüAG) für aufgenommene Asylantragsteller einmalig eine Pauschale, die ab dem 

Jahr 2015 als Abschlagszahlung betrachtet wird. Wie wir bereits im Vorjahr berichtet haben, 

hat das Landratsamt nach unserer Prüfung in einigen Fällen die zustehende Pauschale nicht 

erhalten.  

Ursächlich für die unzureichenden Erstattungen war zum einen, dass die in Verantwortung 

des Regierungspräsidiums Karlsruhe geleisteten Erstattungen nicht alle Zugänge beim 

Landkreis umfassten und die notwendige Kontrolle durch das Dezernat III vernachlässigt 

wurde. Zum anderen wurden nicht alle Geburten während der vorläufigen Unterbringung 

(zeitnah) zur Erstattung angemeldet. 

Das Dezernat III hat als Auftrag aus unserer Prüfung einen Abgleich aller Zugänge und 

Erstattungen durchgeführt, die wir begleitend geprüft haben. Auf Grund der dadurch 

nachträglich gestellten Anträge auf Kostenerstattung hat das Landratsamt nach nunmehr 

endgültigem Ergebnis für 28 Asylerstantragsteller und Asylfolgeantragsteller eine 

Nachzahlung der Pauschalen in Höhe von insgesamt 387.796,00 € erhalten.  

Inzwischen hat das Amt für Integration eine vollständige Prüfung und Geltendmachung der 

Erstattungspauschalen durch ein internes Kontrollsystem sichergestellt.   

4. Prüfung der Beschaffungen für Gemeinschaftsunterkünfte und Anschlussunter-
bringungen im Jahr 2016

Wegen der hohen Anzahl von Personen in der vorläufigen Unterbringung beim Landkreis 

Karlsruhe wurde auch im Jahr 2016 eine große Menge an verschiedenen Waren zur 

Einrichtung und Unterhaltung der Gemeinschaftsunterkünfte beschafft. Wir haben im 

Rahmen der Prüfung der Rechnungsbelege des Jahresabschlusses 2016 diesen Bereich in 

Form einer umfassenden Stichprobe näher betrachtet. 
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Bei der Vergabe der Aufträge durch das Amt für Integration fehlte bis Mitte 2016 die 

Dokumentation zur Begründung der freihändigen Vergaben. Spätestens ab Mitte des Jahres 

2016 waren die Voraussetzungen für eine besondere Dringlichkeit nicht mehr gegeben, so 

dass nach den Vorschriften des Vergaberechts grundsätzlich eine öffentliche Ausschreibung 

zu erfolgen hatte. Im Jahr 2017 übernahm die KWLK die Beschaffungen im Bereich der 

Flüchtlingsunterbringung. 

Die mit der Beschaffung beauftragten Mitarbeiter hatten keine Bewirtschaftungsbefugnis 

gemäß der Zuständigkeitsordnung des Landkreises für die durchgeführten Bestellungen und 

Einkäufe im Wert von bis zu 43.000 € pro Einzelrechnung. Künftig wird hierauf geachtet. 

Ein möglicher Skontoabzug wurde bei den geprüften Rechnungen in einer Höhe von 

insgesamt 9.492,35 € nicht vorgenommen und muss in Zukunft beachtet werden.  

Da die Kosten im Zusammenhang mit der Anschlussunterbringung nicht erstattungsfähig 

nach dem FlüAG sind, müssen diese Kosten am Jahresende durch separate Dokumentation 

oder Verbuchung ausgewiesen werden können. Das Amt für Integration hat insoweit als 

Auftrag aus unserer Prüfung bei der Spitzabrechnung 2016 einen notwendigen 

Korrekturbedarf in Höhe von rd. 840.000 € festgestellt, der zu Lasten des Landkreises geht. 

Da die Kommunalanstalt die Aufgabe der Beschaffung im Rahmen der 

Flüchtlingsunterbringung ab dem Jahr 2017 übernommen hat, besteht diese Problematik im 

Haushalt des Landkreises künftig nicht mehr. 

5. Prüfung der Bundeserstattung nach dem Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II)

Der Bund beteiligt sich an den kommunalen Ausgaben für die Leistungen für Unterkunft und 

Heizung nach dem SGB II. Die Bundesbeteiligung umfasst verschiedene Bestandteile, die 

jährlich nach landesspezifischen Quoten festgelegt werden. Wir haben die dem Landkreis 

zustehenden Erstattungen der Jahre 2015 bis 2016 geprüft. 

Grundlage für die Bundeserstattung waren die vom Jobcenter geleisteten Ausgaben für die 

Kosten der Unterkunft, die das Landratsamt dem Jobcenter nach Rechnungsstellung 

überwiesen hat. Nach unserer Prüfung waren alle Zahlungen an das Jobcenter und die 

Abrechnung der Bundesbeteiligung an den Kosten der Unterkunft mit dem 

Regierungspräsidium Karlsruhe korrekt. Die zustehenden Erstattungen wurden vollständig 

vereinnahmt. 
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Der Kostenersatz der Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) durch den Bund ist an die 

erstattungsfähigen Unterkunftskosten gekoppelt. Nach unserer Prüfung hat der Landkreis im 

Jahr 2015 Ausgaben für BuT in Höhe von 14.121,31 € zu viel an das Regierungspräsidium 

gemeldet. Unter Berücksichtigung des Erstattungssatzes von 4,4 % hat der Landkreis 

dadurch ca. 620 € zu viel erhalten. Nach Abklärung mit dem RP hat die Feststellung wegen 

ihrer geringen Höhe keine Auswirkungen auf die erhaltene Erstattung.  

Bei den Erstattungen im Bereich des SGB II wurden die geltenden Höchstbeträge für die 

Anordnungsbefugnis regelmäßig nicht beachtet. Nach der aktuellen Dienstanweisung für 

Kassenanordnungen durften die Erstattungen für Ein- und Auszahlungen in der anfallenden 

Höhe von über 900.000 € nur vom Fachbediensteten für das Finanzwesen, dem 

Stellvertreter des Landrats oder dem Landrat angeordnet werden. Das Fachamt hat 

zugesagt, die Regelungen zur Anordnungsbefugnis künftig zu beachten. 

6. Prüfung der Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Die Sachbearbeitung für Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) fand 

in den vergangenen Jahren unter erschwerten Bedingungen statt, da die Leistungs-

gewährung bei einem großen Zustrom von Flüchtlingen umzusetzen war. Dazu kamen viele 

neue Mitarbeiter/-innen, die nach kurzer Einarbeitungszeit die Leistungsbewilligung eigenver-

antwortlich bewerkstelligen mussten. 

Angesichts dieser Situation bewerten wir die bei unserer Prüfung festgestellte, relativ geringe 

Fehlerquote bei der Berechnung und Auszahlung der Leistungen positiv. Auf einen 

dringenden Änderungsbedarf sind wir jedoch im Bereich der Buchhaltung gestoßen:  

Grundlage für die Spitzabrechnung mit dem Land nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz 

(FlüAG) ist der Nettoaufwand im Leistungsbereich (Aufwand abzüglich Ertrag). Erträge 

werden u.a. bereits mit der Einbuchung von Forderungen gebildet und verringerten bisher 

die Landeserstattung unabhängig davon, ob die Forderungen tatsächlich realisiert werden 

können oder nicht. Nach Erfahrungswerten sind jedoch rd. 67 % der Forderungen im Bereich 

„Hilfen für Flüchtlinge“ nicht werthaltig, so dass nach unserer Auffassung nur die 

wertberichtigten Forderungen bei der Spitzabrechnung berücksichtigt werden dürfen.  

Bezogen auf den aktuellen Forderungsbestand bedeutet dies für den Landkreis ein 

Einnahmedefizit von rd. 400.000 € für die Jahre 2015 bis 2017. Nachdem das Kommunal- 
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und Prüfungsamt auch den Landkreistag Baden-Württemberg über diesen Sachverhalt 

informierte, wurde von dort eine Klarstellung für alle Landkreise zugesagt. Letztendlich ergibt 

sich schon aus den Regeln der kommunalen Doppik, dass nicht werthaltige Forderungen 

bzw. Erträge bei der Spitzabrechnung nicht berücksichtigt werden dürfen. Wir gehen daher 

aktuell davon aus, dass das derzeitige Einnahmedefizit  mit der nächsten Abrechnung nach 

dem FlüAG für das Jahr 2017 ausgeglichen werden kann. 

Mehrfach waren offene Forderungen gebucht, obwohl tatsächlich keine Zahlung zu leisten 

war. Zu hohe bzw. fehlerhaft eingebuchte Forderungen verminderten den Erstattungs-

anspruch des Landkreises allein bei den von uns geprüften 40 Einzelfällen um insgesamt 

42.885,98 €. Nach der bereits zugesagten Überprüfung aller offenen Forderungen durch die 

Leistungssachbearbeitung wird sich der ermittelte Fehlbetrag noch erhöhen. Wir gehen 

aktuell davon aus, dass die Fehlbeträge im Rahmen der Spitzabrechnung im Jahr 2018 

berücksichtigt werden. 

In mehreren Fällen waren Einnahmen und Ausgaben fehlerhaft mit Auswirkungen auf die 

Spitzabrechnung nach dem FlüAG gebucht. Insgesamt verminderte sich der Erstattungs-

anspruch des Landkreises gegenüber dem Land dadurch um weitere 14.885,42 €. 

Weitere Feststellungen betrafen die Umstellungsfrist auf die erhöhten Leistungen nach dem 

AsylbLG und die Prüfung von Erstattungsansprüchen bei Krankenhilfe. 

7. Prüfung des privaten Winterdienstes

Nachdem wir den (privaten) Winterdienst zuletzt im Jahr 2007 näher untersucht hatten, 

prüften wir aktuell die weitere Entwicklung. Dabei stellten wir fest, dass 

• die aktuelle Winterdienstplanung eine gute Grundlage für einen effektiven und

effizienten Winterdienst darstellt,

• die notwendige Unterstützung durch private Unternehmer mit einer Aufteilung in Teil- 

und Komplettvergabe (privater Winterdienst) wirtschaftlich ist,

• die Auswahl der Vertragspartner und die Vertragsgestaltung nicht zu beanstanden

sind und

• die korrekte Rechnungsstellung mit Leistungsnachweis bzw. die Leistungskontrolle

sehr gut funktionieren.
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8. Analyse von Doppelzahlungen

Mit Hilfe des Prüf- und Auswertungsprogramms IDEA führten wir eine automatisierte Analyse 

des gesamten SAP-Jahresabschlusses 2017 (rd. 100.000 Datensätze, ohne Personal-

ausgaben) durch. Im Vordergrund stand dabei die Ermittlung von fehlerhaften Doppel-

zahlungen. Insgesamt haben wir nur zehn unrechtmäßige Doppelzahlungen in Höhe von 

insgesamt rd. 8.900 € festgestellt. Weitere von uns festgestellte Doppelzahlungen waren 

bereits unabhängig von der Prüfung ausgeglichen. 

Die Verwaltung hat die Überzahlungen inzwischen vollständig verrechnet bzw. zurück-

gefordert. Mit dieser Auswertung konnten wir wie schon in den Vorjahren nachweisen, dass 

Doppelzahlungen nur einen geringen Anteil an den Gesamtauszahlungen (rd. 684 Mio. €) 

ausgemacht haben.  

Sämtliche Beanstandungen wurden mit den betroffenen Fachämtern besprochen und in 

gem. § 110 Abs. 2 S.2 GemO an den Landrat adressierten Prüfungsberichten oder 

-vermerken festgehalten.

Die örtliche Prüfung des Jahresabschlusses muss sich immer auf einzelne ausgewählte 

Schwerpunkte und auf Stichproben beschränken (§ 3 GemPrO). Insgesamt haben wir 

aufgrund der von uns durchgeführten Prüfungen den Gesamteindruck gewonnen, dass die 

Verwaltung gesetzes- und ordnungsgemäß sowie sparsam und wirtschaftlich gearbeitet hat. 

X. Feststellungen aus Vorjahren

Die zügige Abwicklung von Prüfungsfeststellungen ist uns ein besonderes Anliegen. Dies 

schon deshalb, weil aus aufgezeigten Schwachstellen möglichst schnell die notwendigen 

Schlussfolgerungen und Konsequenzen gezogen werden sollten. Auch der Grundsatz der 

sparsamen und wirtschaftlichen Haushaltsführung erfordert es, festgestellte finanzielle 

Nachteile künftig zu vermeiden bzw. berechtigte (Rück-)Forderungen zu realisieren. 

Derzeit sind keine wesentlichen Feststellungen aus Vorjahren offen. 
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XI. Zusammenfassung/Beschlussempfehlung an den Kreistag

Das Kommunal- und Prüfungsamt hat den Jahresabschluss 2017 des Landkreises Karlsruhe 

gem. §§ 48 LKrO, 110 GemO geprüft. Die Prüfung erfolgte nach pflichtgemäßem Ermessen 

risikoorientiert und unter Beachtung des Wesentlichkeitsgrundsatzes. Sie hat insgesamt zu 

keinen Einwendungen von grundsätzlicher oder erheblicher finanzieller Bedeutung geführt. 

Der Jahresabschluss 2017 entspricht in Form und Inhalt den gemeindewirtschaftsrechtlichen 

Bestimmungen und wurde richtig aus den Büchern entwickelt. Nach unserer Beurteilung 

aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse vermittelt er ein den tatsächlichen 

Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Ertrags- und Finanzlage des 

Landkreises. 

Das Kommunal- und Prüfungsamt empfiehlt daher dem Kreistag, den Jahresabschluss 2017 

des Landkreises Karlsruhe gemäß §§ 48 LKrO, 95 b Abs. 1 Satz 2 GemO festzustellen. 

Karlsruhe, den 20.06.2018 

Joachim Schöffler 
Amtsleiter  



31.12.2017 31.12.2016 31.12.2017 31.12.2016

€ € € €

1. Vermögen 1. Eigenkapital

 1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände 720.328,44   789.038,76    1.1 Basiskapital 60.713.920,43   58.119.398,43   

 1.2 Rücklagen

  1.2 Sachvermögen   1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des 41.340.928,58 21.390.725,65   

  1.2.1 Unbebaute Grundstücke und 1.843.753,53    1.587.039,20          ordentlichen Ergebnisses

      grundstücksgleiche Rechte   1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des 1.536.166,54   309.118,32   

  1.2.2 Bebaute Grundstücke und 113.514.508,03   116.101.361,07         Sonderergebnisses

      grundstücksgleiche Rechte   1.2.3 Zweckgebundene Rücklagen -

  1.2.3 Infrastrukturvermögen 41.725.978,44    41.476.279,34    42.877.095,12   21.699.843,97   

  1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden 8.216.101,81    21.220.717,64    

  1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 363.462,20    363.462,20    2. Sonderposten

  1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, 2.173.600,30    1.984.930,37     2.1 für Investitionszuweisungen 50.058.023,04   49.249.042,00   

      Fahrzeuge  2.2 für Investitionsbeiträge - -

  1.2.7 Betriebs- und Geschäftsaustattung 4.094.485,16    5.122.416,59     2.3 für Sonstiges 7.011.450,47   7.260.763,16   

  1.2.8 Vorräte 193.724,00    478.174,00    57.069.473,51   56.509.805,16   

  1.2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen 6.477.190,59    6.270.323,53    

  im Bau 3. Rückstellungen

178.602.804,06   194.604.703,94    3.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen 684.147,37   437.276,53   

 3.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen 750.753,00   647.112,00   

  1.3 Finanzvermögen  3.6 Rückstellungen für drohende Verpflich- 28.821,00   39.362,00   

  1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen 2.226.000,00    2.126.000,00      tungen aus Bürgschaften und Gewährleis-

  1.3.2 Sonstige Beteiligungen und Kapital- 21.662.631,68    17.177.896,83          tungen

  einlagen in Zweckverbänden, Stif-   3.7 Sonstige Rückstellungen 815.000,00   568.213,86   

  tungen oder anderen kommunalen 2.278.721,37   1.691.964,39   

  Zusammenschlüssen

  1.3.4 Ausleihungen 885.831,84    1.202.219,84    4. Verbindlichkeiten

  1.3.5 Wertpapiere 11.600.000,00    50.300.000,00     4.2 Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen 124.504.528,87   160.136.967,81   

  1.3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen und 21.685.583,96    15.405.215,80     4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 9.119.813,92   7.517.553,95   

      Forderungen aus Transferleistungen       Leistungen

  1.3.7 Privatrechtliche Forderungen 16.926.188,24    1.713.533,56      4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 19.549,40 86.419,73

  1.3.8 liquide Mittel 6.911.457,90    17.539.483,65      4.6 Sonstige Verbindlichkeiten 4.859.456,35   21.328.320,76   

81.897.693,62    105.464.349,68   138.503.348,54   189.069.262,25   

2. Abgrenzungsposten 5. Passive Rechnungsabgrenzungsposten 4.453.810,14   15.112.039,11   

 2.1 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten 6.999.031,68    4.933.025,63    

 2.2 Sonderposten für geleistete Investitions- 37.676.511,31    36.411.195,30    

      zuschüsse

  2.3 Verrechnungs-, Zwischenkonten -   -   

44.675.542,99    41.344.220,93    

Summe Aktiva 305.896.369,11   342.202.313,31   Summe Passiva 305.896.369,11  342.202.313,31  

Karlsruhe, den 4. Mai 2018

Dr. Christoph Schnaudigel
Landrat

Jahresabschluss 2017

Nachrichtlich (Stand 31.12.2017):
Die Höhe der bestehenden Bürgschaften beträgt 46.895.784 € (hierv. 28.821 €  als Rückstellung passiviert).
Die Höhe der bestehenden Gewährträgerschaften beträgt 80.370.561 €.
Die Höhe der in Anspruch genommenen Verpflichtungsermächtigungen beträgt 10.063.100 €.
Die Höhe der Ermächtigungsübertragungen des Finanzhaushalt beträgt 3.465.454 €.
Die Höhe der nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigung beträgt 3.886.000 €. 

Bilanz

Landkreis Karlsruhe 31.12.2017

Aktiva Passiva



df

Schlussbericht
über die örtliche Prüfung 
des Jahresabschlusses 2017 
der Stiftung

„Fürst-Stirum-Hospitalfonds“

Landratsamt Karlsruhe 
Dezernat I - Kommunal- und Prüfungsamt

Anlage 1



Schlussbericht 2017 
Fürst-Stirum-Hospitalfonds Kommunal- und Prüfungsamt 

1

AllgemeinesI.

1. Vorbemerkungen

Der Fürst-Stirum-Hospitalfonds ist eine rechtlich selbstständige örtliche Stiftung im Sinne des 

Stiftungsgesetzes. Gem. § 97 Abs. 1 GemO sind ein besonderer Haushaltsplan aufzustellen 

und eine Sonderrechnung zu führen. 

Die ehemalige Landesstiftung wurde mit Wirkung vom 01.01.1975 in eine Kreisstiftung des 

Landkreises Karlsruhe umgewandelt. Zweck der Stiftung war die Unterhaltung und der 

Betrieb eines Krankenhauses in Bruchsal mit den dazu erforderlichen Einrichtungen. 

Mit Wirkung vom 01.01.1999 wurden die beiden Krankenhäuser in Bruchsal und Bretten zum 

Eigenbetrieb „Kliniken des Landkreises Karlsruhe“ zusammengefasst. Dieser wurde zum 

01.01.2009 in die “Kliniken des Landkreises Karlsruhe gGmbH“ überführt, die unter dem 

Dach der „Regionale Kliniken Holding“ im Verbund mit anderen Kliniken betrieben wird. 

Der Kreistag beschloss am 15.07.1999 eine Schenkungsvereinbarung zwischen der 

Kreisstiftung und dem Landkreis sowie eine Neufassung der Stiftungssatzung. Die geänderte 

Stiftungssatzung trat rückwirkend zum 01.01.1999 in Kraft. Zweck der Stiftung ist seither die 

Förderung der „Fürst-Stirum-Klinik“ in Bruchsal und der dazu erforderlichen Einrichtungen. 

2. Prüfungsauftrag

Gem. § 8 der Stiftungssatzung i.V.m. § 48 LKrO und §§ 110 ff GemO obliegt dem Kommu-

nal- und Prüfungsamt die Prüfung der Stiftungsrechnung. 

Das Kommunal- und Prüfungsamt prüft insbesondere, ob 

� bei der Haushalts-, Kassen- und Rechnungsführung sowie bei der Vermögensverwal-

tung die gesetzlichen Vorschriften und die Stiftungssatzung beachtet wurden, 

� die Buchführung und der Jahresabschluss den gesetzlichen Bestimmungen entsprechen 

und 

� der Stiftungszweck erfüllt wurde. 
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3. Ausgangslage, Prüfungsunterlagen

Die Haushaltsführung der Stiftung erfolgt nach den Regeln der kommunalen Doppik. 

Die Stiftungsrechnung 2017 besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und 

der Bilanz. Der Jahresabschluss ist um einen Anhang zu erweitern und von der Stiftungs-

verwaltung durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern. Diese Unterlagen waren Grund-

lage unserer Prüfung. Außerdem dienten die Sachakten des Kämmereiamtes sowie die 

Kassenanordnungen mit den zugrundeliegenden Rechnungsbelegen und sonstigen Anlagen 

als Prüfungsunterlagen. 

Die Stiftungsrechnung wurde dem Kommunal- und Prüfungsamt am 27.04.2018 zur Durch-

führung der Prüfung zugeleitet. 

Zur Vermeidung von Wiederholungen haben wir davon abgesehen, Zahlenangaben und 

Erläuterungen, die im Rechenschaftsbericht enthalten sind, in diesem Bericht ausführlich 

darzustellen. Wir verweisen insoweit auf diese Unterlagen. 

4. Umfang der Prüfung

Das Kommunal- und Prüfungsamt hat die Stiftungsrechnung sachlich, rechnerisch und förm-

lich geprüft. Prüfer war Kreisamtsrat Rohsaint. 
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 Prüfung der Stiftungsrechnung II.

1. Haushaltsplan und Rechnungsergebnis

Der Kreistag hatte am 26.01.2017 den Haushaltsplan der Stiftung für das Haushaltsjahr 2017 

beschlossen und wie folgt festgesetzt: 

1. im Ergebnishaushalt mit dem

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 38.640,00 € 

Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von 29.790,00 € 

ordentlichen Ergebnis von  8.850,00 € 

2. im Finanzhaushalt mit dem

Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts von  8.850,00 € 

und damit Finanzierungsmittelüberschuss in gleicher Höhe.

Es ergibt sich folgendes Ergebnis: 

 Ergebnisrechnung 
Planansatz 

in € 
Ergebnis 

in € Mehr/Weniger 

Ordentliche Erträge 38.640,00 38.797,68 + 157,68

Ordentliche Aufwendungen 29.790,00 28.510,15 - 1.279,85

Ordentliches Ergebnis  8.850,00 10.287,53 + 1.437,53

Nähere Angaben zur Ergebnisrechnung enthält der Rechenschaftsbericht in seinem 

Abschnitt 5.1 auf den Seiten 21 und 22. 
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2. Finanzrechnung

Auf den Konten der Finanzrechnung werden die kassenwirksamen Vorgänge des Rech-

nungsjahres, unterteilt nach verschiedenen Einzahlungs- und Auszahlungsarten, fortlaufend 

dokumentiert. Die (nachfolgend verkürzt wiedergegebene) Finanzrechnung gibt damit einen 

Überblick über die Liquidität der Stiftung.  

* Auflösung von Geldanlagen, siehe Erläuterung zu Bilanzposition 1.3.5 (Wertpapiere)

 Finanzrechnung Planansatz 
in € 

Ergebnis 
in € 

Mehr/Weniger 

Einzahlungen  
aus lfd. Verwaltungstätigkeit 

38.640,00 38.716,27 + 76,27

Auszahlungen  
aus lfd. Verwaltungstätigkeit 

29.790,00 28.848,85 - 941,15

Zahlungsmittelüberschuss  
aus lfd. Verwaltungstätigkeit 
=  Änderung des Finanzierungs-
 mittelbestandes 

8.850,00 9.867,42 + 1.017,42

Saldo aus haushaltsunwirksamen 
Vorgängen * 

400.274,50 

Kassenbestand am Jahresende 
Kassenbestand am Jahresanfang 

479.987,66 
 69.845,74 
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3. Bilanz

Die Schlussbilanz 2017 wurde am 21.03.2018 von Herrn Landrat Dr. Schnaudigel unter-

zeichnet. Sie ist diesem Schlussbericht als Anlage beigefügt.  

Die Bilanzsumme beträgt 2.701.286,83 € (Vorjahr: 2.691.063,50 €). Sie setzt sich wie folgt 

zusammen: 

Aktiva 

1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 1.326.017,57 € 

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte 595.140,00 € 

1.3.5 Wertpapiere 300.000,00 € 

1.3.8 Privatrechtliche Forderungen 141,60 € 

1.3.9 Liquide Mittel 479.987,66 € 

Passiva 

1.1 Basiskapital 2.590.270,30 € 

1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses 75.740,85 € 

1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses 10.120,00 € 

4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 4.306,12 € 

4.5 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen 20.575,06 € 

4.6 Sonstige Verbindlichkeiten 274,50 € 

Das Kommunal- und Prüfungsamt hat die Richtigkeit dieser Werte überprüft. Sie werden 

nach Maßgabe folgender Feststellungen bestätigt:  

Unbebaute und bebaute Grundstücke (1.326.017,57 € / 595.140,00 €) 

Der Bilanzwert der unbebauten und der bebauten Grundstücke blieb im Vergleich zum Vor-

jahr unverändert.  

Wertpapiere (300.000,00 €) 

Bei der HSH Nordbank sind weiterhin 300.000,00 € als Festgeld angelegt. Die Geldanlagen 

bei der Ford Bank AG und der ProCredit Bank über 400.000,00 € wurden aufgelöst und auf 
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das Girokonto der Stiftung einbezahlt. Dies war notwendig, um die Mittel kurzfristig für an-

stehende Grundstückskäufe zum Jahresanfang 2018 verfügbar zu halten. 

Privatrechtliche Forderungen (141,60 €) 

Der bilanzierte Betrag betrifft eine offene Pachtzahlung über 125,60 € sowie Vollstreckungs-

kosten von 16,00 €. 

Liquide Mittel (479.987,66 €) 

Es handelt sich um den Kassenbestand, der auf zwei Girokonten angelegt ist. Eines davon 

erwirtschaftet als sogenanntes Liquikonto tagesgeldähnliche Zinsen. Die liquiden Mittel 

haben wegen der aufgelösten Geldanlage im Vergleich zum Vorjahr um 410.141,92 € zuge-

nommen.  

Der Endbestand an Zahlungsmitteln in der Finanzrechnung stimmt mit dem bilanzierten 

Bestand an liquiden Mitteln überein. 

Eigenkapital (2.676.131,15 €) 

Das Basiskapital in Höhe von 2.590.270,30 € blieb im Vergleich zum Vorjahr unverändert. 

Es ergibt zusammen mit der „Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses“ 

(75.740,85 €) und der „Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses“ (10.120,00 €) 

das Eigenkapital (2.676.131,45 €). Dieser Betrag stellt gleichzeitig das zum Bilanzstichtag 

vorhandene Stiftungsvermögen dar, das sich um 10.287,53 € erhöht hat.  

Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (4.306,12 €) 

Der bilanzierte Wert entspricht dem Betrag der Erstattung von Verwaltungskosten an den 

Landkreis für das Haushaltsjahr 2017 (861,22 €) sowie der Kosten für die Verwirklichung des 

Stiftungszwecks (3.444,90 €). Die Beträge wurden Anfang 2018 bezahlt. 
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Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (20.575,06 €) 

Der bilanzierte Betrag bezieht sich auf den Zuschuss an die Fürst-Stirum-Klinik, der ebenfalls 

Anfang 2018 bezahlt wurde. 

Sonstige Verbindlichkeiten (274,50 €) 

Hier sind eine Kautionszahlung von 200,00 € für ein verpachtetes Grundstück verbucht, eine 

erst 2018 fällige Pachtzahlung (70,50 €) sowie zu erstattende Mahnkosten von 4,00 €. 

4. Anhang

Gem. § 95 Abs. 2 Satz 2 GemO ist der Jahresabschluss um einen Anhang zu erweitern, der 

mit Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz eine Einheit bildet. 

Gem. §§ 53, 55 GemHVO besteht der Anhang im Wesentlichen aus: 

� Erläuterungen zu den verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, 

� Abweichungen von Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden mit entsprechender 

Begründung, 

� einer Übersicht zur Liquiditätsentwicklung, 

� einer Vermögensübersicht im Sinne von § 55 Abs. 1 GemHVO. 

Der uns am 27.04.2018 vom Kämmereiamt vorgelegte Jahresabschluss enthält die wesent-

lichen Inhalte des Anhangs in Loseblattform. 

Auf sonstige Anlagen (z.B. Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in 

die Herstellungskosten, die in das folgende Haushaltsjahr übertragenen Haushaltsermächti-

gungen und eine Schuldenübersicht) konnte verzichtet werden, weil sie für die Stiftungs-

rechnung nicht relevant waren. 
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5. Kassen- und Rechnungsführung

Nach der Dienstanweisung vom 10.01.1979 i.V.m. § 7 Abs. 3 StiftG hat die Stiftung die 

Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung zu beachten. Das Kommunal- und Prüfungsamt 

hat sich davon überzeugt, dass diesen Grundsätzen entsprochen wurde; der Rechnungs-

abschluss wurde ordnungsgemäß erstellt. Die Buchführung erfolgt in einem eigenen Rech-

nungskreis in SAP. 

Die Prüfung der Kassenführung ergab keine Beanstandungen. Das Kommunal- und 

Prüfungsamt hat insbesondere festgestellt, dass die Ein- und Auszahlungen nur aufgrund 

entsprechender Anordnungen geleistet wurden und der rechnungsmäßige Kassenbestand 

mit dem tatsächlichen Kassenbestand zum Ende des Haushaltsjahres 2017 übereinstimmte. 

Die Prüfung der entsprechenden Belege erfolgte stichprobenartig. 

6. Erfüllung des Stiftungszwecks

Nach § 2 der Stiftungssatzung besteht der Stiftungszweck darin, die Fürst-Stirum-Klinik in 

Bruchsal und die dazu erforderlichen Einrichtungen zu fördern. 

Für das Haushaltsjahr 2017 wurden der Fürst-Stirum-Klinik 20.575,06 € zugewiesen. Dabei 

handelt es sich um den Überschuss der Ergebnisrechnung aus Zins- und Pachterträgen, 

vermindert um den Inflationsausgleich beim Kapitalvermögen. 

Der Stiftungszweck wurde somit erfüllt. 
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SchlussbetrachtungIII.

Als Ergebnis der Prüfung wird zusammenfassend festgestellt: 

1. Die Kassen- und Rechnungsführung entspricht den gesetzlichen Vorschriften.

2. Das Stiftungsvermögen hat sich um 10.287,53 € erhöht.

3. Die Erträge aus dem Stiftungsvermögen reichen aus, um die Erfüllung des Stiftungs-

zwecks weiterhin zu gewährleisten.

Das Kommunal- und Prüfungsamt empfiehlt dem Kreistag, den Jahresabschluss der Kreis-

stiftung „Fürst-Stirum-Hospitalfonds“ für das Haushaltsjahr 2017 festzustellen. 

Karlsruhe, den 20.06.2018 

Joachim Schöffler 
Amtsleiter  
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I. Allgemeines

1. Vorbemerkungen

Durch Beschluss des Kreistags vom 12.10.1978 wurden die ehemaligen Stiftungen 

„Allgemeiner Unterstützungs-, Witwen- und Waisenfonds“ sowie die „Stiftungen des 

ehemaligen Großherzoglichen Hauses“ gem. § 14 Abs. 3 StiftG mit Wirkung vom 01.01.1979 

zusammengelegt. Das Regierungspräsidium Karlsruhe hat die Zusammenlegung zur 

„Stiftung Großherzoglicher Unterstützungsfonds“ mit Sitz in Bruchsal durch Erlass vom 

20.10.1978 genehmigt. 

Der Großherzogliche Unterstützungsfonds ist eine rechtlich selbstständige Stiftung des 

bürgerlichen Rechts im Sinne der §§ 5 ff StiftG vom 04.10.1977 (GBl. S. 408). 

Für Stiftungsverwaltung und Rechnungsführung sind im Wesentlichen folgende Vorschriften 

maßgebend: 

� Stiftungsgesetz für Baden-Württemberg 

� Stiftungssatzung vom 12.10.1978, geändert am 15.06.2000 

� Dienstanweisung für die Stiftung vom 10.01.1979 i.d.F. vom 11.02.1993 

� Zuständigkeitsordnungen vom 01.09.2009 und vom 10.08.2016. 

Das Stiftungsvermögen ist in seinem Bestand zu erhalten. 

Die Stiftung wird von den Organen des Landkreises Karlsruhe verwaltet (§ 5 der Stiftungs-

satzung). 

Für die Geschäftsführung gelten folgende Zuständigkeiten: 

a) Stiftungsgeschäfte und Verwaltung des Stiftungsvermögens:

Dezernat II – Kämmereiamt

b) Bewilligung von Zuwendungen: Dezernat III – Amt für Grundsatz und Soziales
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2. Stiftungszweck

Nach § 2 der Stiftungssatzung können Personen Stiftungszuwendungen erhalten, die 

� in den Regierungsbezirken Freiburg oder Karlsruhe wohnen 

� durch Krankheit, Todesfall und andere Schicksalsschläge 

� überwiegend unverschuldet 

� in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten sind 

� und vom Sozialhilfeträger nicht in dem Maße unterstützt werden, dass sie ihren Lebens-

bedarf mit eigenen Einkünften oder mit öffentlichen und privaten Leistungen bestreiten 

können. 

Auf die Bewilligung von Beihilfen besteht laut Satzung kein Rechtsanspruch. 

3. Prüfungsauftrag

Durch Beschluss des Kreistages vom 03.07.1975 ist dem Kommunal- und Prüfungsamt die 

Prüfung der Stiftungsrechnung übertragen. 

4. Ausgangslage, Prüfungsunterlagen

Die Haushaltsführung der Stiftung erfolgt nach den Regeln der kommunalen Doppik. Die 

Stiftungsrechnung besteht aus der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung und der Vermö-

gensrechnung (Bilanz). Der Jahresabschluss ist um einen Anhang zu erweitern und von der 

Stiftungsverwaltung durch einen Rechenschaftsbericht zu erläutern. Diese Unterlagen waren 

Grundlage unserer Prüfung. Außerdem dienten die Sachakten des Amtes für Grundsatz und 

Soziales und des Kämmereiamtes als Prüfungsunterlagen. 

Die Stiftungsrechnung wurde dem Kommunal- und Prüfungsamt am 30.04.2018 zur Durch-

führung der Prüfung zugeleitet. 

5. Umfang der Prüfung

Das Kommunal- und Prüfungsamt hat die Stiftungsrechnung und die Bewilligung der 

Stiftungszuwendungen sachlich, rechnerisch und förmlich geprüft. Prüferin war Kreisamtsrä-

tin Wehrle.  
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II. Prüfung der Stiftungsrechnung

1. Haushaltsplan und Rechnungsergebnis

Der Kreistag hatte am 26.01.2017 den Haushaltsplan der Stiftung für das Haushaltsjahr 2017 

beschlossen und wie folgt festgesetzt: 

1. im Ergebnishaushalt mit dem

Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von 37.000,00 € 

Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von 33.700,00 € 

ordentlichen Ergebnis von  3.300,00 € 

2. im Finanzhaushalt mit dem

Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts von 3.300,00 € 

und damit Finanzierungsmittelüberschuss in gleicher Höhe.

Es ergibt sich folgendes Ergebnis: 

 Ergebnisrechnung Planansatz 
in € 

Ergebnis 
in € 

Mehr/Weniger 

Ordentliche Erträge 37.000,00 45.376,43 8.376,43 

Ordentliche Aufwendungen 33.700,00 31.974,51 - 1.725,49

Ordentliches Ergebnis 
= Gesamtergebnis 

 3.300,00 13.401,92 10.101,92 

Weitere Angaben zur Ergebnisrechnung enthält der Rechenschaftsbericht in seinem 

Abschnitt 5.1 auf Seite 17. 

2. Finanzrechnung

Auf den Konten der Finanzrechnung werden die kassenwirksamen Vorgänge des Rech-

nungsjahres, unterteilt nach verschiedenen Einzahlungs- und Auszahlungsarten, fortlaufend 

dokumentiert. Die (nachfolgend verkürzt wiedergegebene) Finanzrechnung gibt damit einen 

Überblick über die Liquidität der Stiftung. 
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 Finanzrechnung Planansatz 
in € 

Ergebnis 
in € 

Mehr/Weniger 

Einzahlungen  
aus lfd. Verwaltungstätigkeit 

 37.000,00 37.001,43  1,43 

Auszahlungen  
aus lfd. Verwaltungstätigkeit 

33.700,00 31.631,57 - 2.068,43

Zahlungsmittelüberschuss aus 
 lfd. Verwaltungstätigkeit 
 = Änderung des Finanzierungs-  
mittelbestandes  

3.300,00 5.369,86 + 2.069,86

Saldo aus haushaltsunwirksamen 
Vorgängen 

 750.000,00* 

Kassenbestand am Jahresende 

Kassenbestand am Jahresanfang 

840.254,48 

84.884,62 

3. Bilanz

Die Schlussbilanz 2017 wurde am 21.03.2018 von Herrn Landrat Dr. Schnaudigel unter-

zeichnet. Sie ist diesem Schlussbericht als Anlage beigefügt.  

Die Bilanzsumme beträgt 1.648.629,48 € (Vorjahr: 1.634.884,62 €). Sie setzt sich wie folgt 

zusammen: 

Aktiva 

1.3.5 Wertpapiere 800.000,00 € 

1.3.7 Privatrechtliche Forderungen 8.375,00 € 

1.3.8 Liquide Mittel 840.254,48 € 

Passiva 

1.1 Basiskapital 1.568.786,38 € 

1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses 69.830,59 € 

4.4 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 10.012,51 € 

Das Kommunal- und Prüfungsamt hat die Richtigkeit dieser Werte überprüft. Hierzu 

ergaben sich nachfolgende Feststellungen:  

*Ende Dezember 2017 fällige Geldanlage, für die erst im Januar 2018 eine wirtschaftliche Wiederanlagemöglichkeit gefunden wurde. 
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Wertpapiere (800.000 €) 

Die Stiftung hat ihr Vermögen als Festgeld oder Termingeld festverzinslich 

angelegt, aufgeteilt auf die Geldinstitute Banco do Brasil (400.000 €) und Düsseldorfer Hypo-

thekenbank AG (400.000 €). 

Die Geldanlage bei der Creditplus Bank AG in Höhe von 750.000 € war am 20.03.2017 fällig 

und musste neu angelegt werden. 750.000 € wurden der Jugendeinrichtung Schloss Stuten-

see gGmbH vom 03.04.2017 bis 27.12.2017 darlehensweise mit einer Verzinsung von 1,5 % 

(8.375 € nach der Eurozinsmethode für 268 Zinstage) zur Verfügung gestellt. Durch die 

Rückzahlung erhöhte sich der Bestand der liquiden Mittel entsprechend. Das Kommunal- 

und Prüfungsamt hat die Stiftungsverwaltung über die Risiken einer Darlehensgewährung 

aus Stiftungsvermögen informiert. Durch regelmäßige und umfangreiche Darlehensvergaben 

könnte die Stiftung unter den Anwendungsbereich des Kreditwesengesetzes fallen. Für er-

laubnispflichtige Bankgeschäfte wäre dann eine schriftliche Erlaubnis der Bundesanstalt für 

Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) erforderlich, deren Fehlen einen Straftatbestand dar-

stellt. Darüber hinaus besteht das Risiko, dass die regelmäßige Darlehensvergabe als wirt-

schaftlicher Geschäftsbetrieb gelten könnte und damit die Zinserträge zu versteuern wären. 

Wir haben daher empfohlen, keine Darlehen mehr aus Stiftungsmitteln zu gewähren. 

Privatrechtliche Forderungen (8.375 €) 

Aus dem Darlehen in Höhe von 750.000 € an die Jugendeinrichtung Schluss Stutensee 

gGmbH war am 27.12.2017 die Zinszahlung in Höhe von 8.375 € fällig. Die Forderung wurde 

vom Schuldner am 08.01.2018 beglichen. 

Liquide Mittel (840.254,48 €) 

Hierbei handelt es sich um den Kassenbestand, der auf zwei Girokonten angelegt ist. Der 

Endbestand an Zahlungsmitteln in der Finanzrechnung stimmt mit dem bilanzierten 

Bestand an liquiden Mitteln überein. 

Die Steigerung von 84.884,62 € im Jahr 2016 auf 840.254,48 € im Jahr 2017 ist auf das En-

de Dezember 2017 fällige Darlehen in Höhe von 750.000 € an die Jugendeinrichtung 

Schloss Stutensee gGmbH zurückzuführen. 
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Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen (10.012,51 €) 

Der korrekt bilanzierte Wert entspricht dem Betrag der Erstattungen an den Landkreis für das 

Haushaltsjahr 2017 (Verwaltungskosten 2.674,39 € und Kosten für die Verwirklichung des 

Stiftungszwecks von 7.338,12 €). 

Kapitalposition 

Das bei der Aufstellung der Eröffnungsbilanz ermittelte Basiskapital von 1.568.786,38 € 

ergibt zusammen mit der „Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses“ 

(69.830,59 €) die sogenannte Kapitalposition mit einem Wert von 1.638.616,97 €. Dieser 

Betrag stellt gleichzeitig das zum Bilanzstichtag vorhandene Stiftungsvermögen dar, das sich 

um 13.401,92 € erhöht hat. Der Bilanzwert ist korrekt ausgewiesen. 

4. Anhang

Gem. § 95 Abs. 2 Satz 2 GemO ist der Jahresabschluss um einen Anhang zu erweitern, der 

mit Ergebnisrechnung, Finanzrechnung und Bilanz eine Einheit bildet. 

Gem. §§ 53, 55 GemHVO besteht der Anhang im Wesentlichen aus: 

� Erläuterungen zu den verwendeten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden, 

� einer Vermögensübersicht im Sinne von § 55 Abs. 1 GemHVO. 

Der uns am 30.04.2018 vom Kämmereiamt vorgelegte Jahresabschluss enthält die wesentli-

chen Inhalte des Anhangs in Loseblattform. 

Auf sonstige Anlagen (z.B. Angaben über die Einbeziehung von Zinsen für Fremdkapital in 

die Herstellungskosten, die in das folgende Haushaltsjahr übertragenen Haushalts-

ermächtigungen und eine Schuldenübersicht) konnte verzichtet werden, weil sie für die 

Stiftungsrechnung nicht relevant waren. 

5. Kassen- und Rechnungsführung

Nach der Dienstanweisung vom 10.01.1979 i.V.m. § 7 Abs. 3 StiftG hat die Stiftung die 

Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung zu beachten. Das Kommunal- und Prüfungsamt 

hat sich davon überzeugt, dass diesen Grundsätzen entsprochen wurde; der Rechnungs-

abschluss wurde ordnungsgemäß erstellt. Die Buchführung erfolgt in einem eigenen Rech-

nungskreis in SAP. 
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Beanstandungen bei der Kassenführung ergaben sich nicht. Bei der Belegprüfung wurde 

festgestellt, dass alle Ein- und Auszahlungen nur aufgrund entsprechender Anordnungen 

geleistet wurden. Der rechnungsmäßige Kassenbestand stimmte mit dem tatsächlichen 

Kassenbestand zum Ende des Haushaltsjahres 2017 überein. Die Prüfung der entsprechen-

den Belege erfolgte stichprobenartig. 

6. Erfüllung des Stiftungszwecks

Das Kommunal- und Prüfungsamt hat anhand der Sachakten des Amtes für Grundsatz und 

Soziales die Verwendung der Stiftungsmittel geprüft und darüber einen Prüfungsvermerk 

gefertigt, der dem Fachamt zugeleitet wurde. Darin wird festgestellt, dass das Amt für 

Grundsatz und Soziales in den 32 geprüften Einzelfällen die Anträge entsprechend der Stif-

tungssatzung ordnungsgemäß bearbeitet hat. 

Nachdem 2015 und 2016 die Ausschöpfungsraten bei 95 % bzw. 43 % lagen, konnten 2017 

21.628,92 € (98 %) in Form von Beihilfen an Personen in besonderen Lebenslagen ausbe-

zahlt werden. 

Das Fachamt hat die im Vorjahr angekündigten Verbesserungen im Antragsformular und 

eine aktualisierte Internetpräsenz an unterschiedlichen Verknüpfungsstellen vorgenommen. 

Wie erwartet, konnte dadurch 2017 eine wesentlich höhere Ausschöpfungsquote erreicht 

werden. 

Weitere Angaben zur Aufteilung der gewährten Beihilfen enthält der Rechenschaftsbericht in 

seinem Abschnitt 8 (Bericht über die Erfüllung des Stiftungszwecks) ab Seite 18. 
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III. Schlussbetrachtung

Als Ergebnis der Prüfung wird zusammenfassend festgestellt: 

1. Die Kassen- und Rechnungsführung entspricht den gesetzlichen Vorschriften.

2. Das Stiftungsvermögen hat sich um 13.401,92 € erhöht.

3. Die Erträge aus dem Stiftungsvermögen reichen aus, um die Erfüllung des Stiftungs-

zwecks weiterhin zu gewährleisten.

Das Kommunal- und Prüfungsamt empfiehlt dem Kreistag, den Jahresabschluss der Stiftung 

„Großherzoglicher Unterstützungsfonds“ für das Haushaltsjahr 2017 festzustellen. 

Karlsruhe, 20.06.2018 

Joachim Schöffler 
Amtsleiter 






